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Vorwort 
Anke Anders, Heinrich Börger, Martin Gerstädt und  Dr. Bernhard Klockgether  

 

Die vorliegende Dokumentation soll einen Einblick in die Fortbildung für die Tan-
dems an den Förderzentren im Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schu-
len“ geben. Die Tandem-Fortbildung an den Förderzentren begann im Herbst 
2007 mit Veranstaltungen in vier Regionen (Regionalkonferenzen). Die Struktur 
des Netzwerkes Berliner Schülerfirmen1 wurde zur Einteilung der Regionen (Nord, 
Mitte-Nord, Süd, Mitte-Süd) für die Fortbildung übernommen. 

Auf der ersten Regionalkonferenz im Herbst 2007 wurde abgefragt, wie die Ju-
gendsozialarbeiter/innen an den Förderzentren angekommen sind und welche 
Erfahrungen gemacht wurden. Im Mittelpunkt stand dabei auch, zu erheben, wel-
che Fortbildungsbedarfe bestehen. 

Auf dieser Grundlage haben – unterstützt von Thomas Müller Krull (SenBWF) – 
Anke Anders und Heinrich Börger (beide lehren an Förderzentren und sind Regio-
nalberater der fachlich pädagogischen Begleitung des NEBS) begonnen, ein für 
die Förderzentren spezifisches Angebot programminterner Fortbildung zu entwi-
ckeln. Zur Umsetzung konnten zwei Experten aus Theorie und Praxis – Dr. Bern-
hard Klockgether und Martin Gerstädt – als Dozenten für die Fortbildung 2008 ge-
wonnen werden. Die Regionalberater/innen und Dozenten bilden die Steuergrup-
pe für die inhaltliche Ausgestaltung der programminternen Fortbildung für die För-
derzentren.  

Gemeinsam wurden im Jahr 2008 drei Regionalkonferenzen und ein Fachtag kon-
zipiert und durchgeführt. In der vorliegenden Dokumentation wird anhand eines 
einleitenden Fachartikels von Dr. Klockgether aufgezeigt, warum Jugendhilfe und 
Schule im Interesse der Förderung der Kinder und Jugendlichen kooperieren soll-
ten („Warum Schule und Jugendhilfe miteinander kooperieren sollten: Zum Ver-
such einer Grundsatzbestimmung“). Dem folgend erläutern beide Dozenten in ei-
nem weiteren Artikel, auf welchen Grundlagen die Kooperation erfolgen könnte 
(„Der Spagat über dem pädagogischen Nichts“) und wie sich diese in der Praxis 
gestaltet („Fünf Aspekte der Schulsozialarbeit“). 

Nach diesem theoretischen Aufriss – der die scheinbaren Möglichkeiten wie auch 
Unmöglichkeiten im Handlungsfeld Jugendsozialarbeit an Schulen aufzeigt – wird 
die Idee, Struktur und Planung der Tandem-Fortbildung für die Förderzentren im 
Jahr 2008 näher dargestellt Schwerpunkt der Dokumentation bildet dann die Fach-
tagung „Yes, we can“ im Dezember 2008. Hier werden die einzelnen  

 

                                                 
1 Das Netzwerk Berliner Schülerfirmen (NEBS) ist ein Projekt, an dem heute 47 Berliner sonderpä-
dagogische Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", bei dem das praxisnahe Lernen 
in eigenständigen Schülerfirmen eine tragende Rolle spielt, beteiligt sind. 
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Workshops – die sich mit grundsätzlichen Fragen der Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule, mit konkreten Ansätzen zur Stärkung sozialer Kompetenzen und mit 
einer anderen Verstehensweise von Schuldistanz beschäftigen – zusammen-
fassend dargestellt. Im Ausblick werden drei zentrale Elemente der Fortbildung 
2008 an den Förderzentren resümierend diskutiert.  
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Grußwort 
Thomas Müller-Krull 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Schule und Jugendsozialarbeit sind zwei eigenständige Institutionen, die aus un-
terschiedlicher Perspektive mit eigenständigen Methoden Kinder und Jugendliche 
befähigen wollen, ihren Weg und Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu 
finden. Jugendsozialarbeit an Schulen darf dabei nicht nur als ein additives Ange-
bot verstanden werden, sondern muss in einem gelingenden Prozess zur Inklusion 
von Sozialpädagogik und allgemeiner Pädagogik zu einem integrativen Bestand-
teil von Schule und schulischer Arbeit werden – und vice versa. Beide pädagogi-
schen Professionen können und müssen sich ergänzen, haben die Chance, von 
einander zu lernen und miteinander ein ganzheitliches Konzept für die Entfaltung 
der Potentiale der Schülerinnen und Schüler zu entwerfen und umzusetzen, indem 
sie ihre jeweilige professionelle Perspektive „auf Augenhöhe“ in den Prozess ein-
bringen. Um diesen programmatischen Anspruch vor Ort verwirklichen zu können, 
haben wir eine programminterne Fortbildung installiert, die für die Schulformen im 
Programm gesondert angeboten wird, um die jeweiligen Themen und Problemla-
gen, die aktuell an Hauptschulen und an sonderpädagogischen Förderzentren zu 
verzeichnen sind, spezifischer bearbeiten zu können. 
  
Wenn ich heute, rückblickend auf einen spannenden und bereichernden  gemein-
samen Weg bis zu diesem Fachtag, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, Leh-
rerinnen und Lehrer gleichermaßen als Kolleginnen und Kollegen in einer Arbeits- 
und Kommunikationssituation begrüßen darf, die von gegenseitiger Wertschät-
zung getragen ist, so möchte ich diese Gelegenheit nutzen für ein herzliches Dan-
keschön an all diejenigen, die geholfen haben, diesen erfolgreichen Prozess und 
diesen Fachtag zu gestalten. Neben Dr. Bernhard Klockgether und Martin 
Gerstädt geht mein ganz besonderer Dank auch an meine engagierten Mitstreiter 
Anke Anders und Heinrich Börger, an die Programmagentur der Stiftung SPI, hier 
namentlich an Rolf-Joachim Heger und Wiebke Them, für die professionelle und 
gleichzeitig entspannte und humorvolle Zusammenarbeit. Ebenfalls gilt mein Dank 
der einladenden Prignitz-Schule und ihrer Schulleiterin Frau Dr. Ulrike Becker. Für 
die Gestaltung und den Druck der Tagungsunterlagen danke ich der Schülerfirma 
„manomedia“ der Prignitz-Schule. Dafür, dass in den historischen Räumen des 
Schöneberger Rathauses für das leibliche Wohl der teilnehmenden Kolleginnen 
und Kollegen so wunderbar gesorgt wurde, gebührt der Schülerfirma „LOS - Lie-
fern ohne Stress“ der Loschmidt-Schule ein ganz besonderes Dankeschön. 
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Warum Schule und Jugendhilfe miteinander kooperiere n sollten: Zum Ver-
such einer Grundsatzbestimmung  
Dr. Bernhard Klockgether 

 

1.1 Vorbereitende Bemerkungen: 

Mit dem folgenden Beitrag möchte ich die aktuelle Diskussion um die Kooperation 
von Bildung und Jugendhilfe versus Jugendhilfe und Bildung dahingehend unter-
stützen, dass ich Sie ermutigen möchte, offensiv die Möglichkeiten zu nutzen, die 
das Berliner Schulgesetz diesbezüglich bereitstellt. Ich werde dabei so vorgehen, 
dass ich zuerst Fragmente einer soziologischen Zeitdiagnose darstelle; ich bezie-
he mich hierzu auf die Publikationen von Ulrich Beck, „Risikogesellschaft, auf den 
Weg in eine andere Moderne“2 und „Riskante Freiheiten“3, auf die darauf aufbau-
enden Prämissen des 8. Kinder- und Jugendbericht von 19904 und versuche 
dann, die Anforderungen, die an Kinder und Jugendliche heute gestellt werden, in 
Bezugnahme auf den elften Kinder- und Jugendbericht zu umreißen5. In einem 
nächsten Schritt werde ich Anleihen aus der Sozialphilosophie, genauer aus der 
Gesellschaftstheorie vornehmen, um aufzuzeigen, dass die Individuen, die eine 
Gesellschaft in sich beherbergt, in unterschiedliche Muster intersubjektiver Aner-
kennung eingebunden sind. Diese tragen zum einen dazu bei, dass die Individuen 
unterschiedliche praktische Selbstverhältnisse, die wir mit den Stichworten Selbst-
vertrauen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl beschreiben, in sich entwickeln 
können. Zum anderen tragen die Muster intersubjektiver Anerkennung das Poten-
tial in sich, den Individuen die soziale Integration in die Familie zum einen und die 
Inklusion in gesamtgesellschaftliche Verhältnisse zum anderen zuzusichern.6 

Ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, warum Bildung und Jugendhilfe 
und reziprok miteinander kooperieren sollten, wird das Anerkennungsmuster der 
Solidarität sein. Selbstverständlich werde ich diesen zum Teil missbräuchlich ver-
wendeten Begriff von seinen trivialen Konnotationen entlasten, damit die sozialin-
                                                 
2 Vgl. Beck, Ulrich: Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M. 1986. 
3 Beck, Ulrich und Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hrsg.), Riskante Freiheiten, Frankfurt a.M. 1994. 
4  Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.) Achter Jugendbericht. 
Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe. Bonn 1990. 
5 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) Elfter Kinder- und Jugend-
bericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland. Bonn 2002. 
6 Mit Integration ist im folgendem gemeint, dass es um die SchülerInnen in ihrer Gesamtheit geht; 
diese können sie nur im geschützten Raum der Familie entfalten und dementsprechend auch zei-
gen; nur in der Familie sind sie, unter optimalen Bedingungen,  in der Lage, sich mit ihren Wün-
schen und Bedürfnissen, mit ihren Gefühlen so einzubringen, dass sie hoffen können, dass sie 
erkannt, nachgefühlt und verstanden werden. Von Inklusion ist immer dann die Rede, wenn die 
SchülerInnen nur Teile ihrer Gesamtheit leben können, wie das z.B. in der Schule der Fall ist; na-
türlich werden auch hier, von den LehrerInnen und SozialpädagogInnen, Wünsche und Bedürfnis-
se und unterschiedliche Befindlichkeiten, wahrgenommen. Jedoch sind die SchülerInnen hier nur in 
Ausschnitten wahrzunehmen; sie behalten immer einen großen Teil ihrer Gefühlswelt für sich. In-
sofern liegt es nahe, davon aus zu gehen, dass pädagogische Interventionen immer nur Teile von 
ihnen erreichen, weil sie im System Schule nur einen kleinen Teil von sich zeigen wollen. 
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tegrative sowie inkludierende Kraft, die dieser Begriff an sich in sich birgt, theore-
tisch herausgearbeitet werden kann. Damit habe ich klar gestellt, dass ich auf die 
Frage: „Warum zwei Institutionen mit ganz unterschiedlich gelagerten Integrati-
onsaufträgen miteinander kooperieren sollten“ eine theoretische, moralisch moti-
vierte, Antwort liefern werde. Es geht daher primär nicht darum, Arbeitserleichte-
rungen für Lehrer/innen zu konstruieren bzw. zu begründen, wie es in der gängi-
gen Literatur oftmals vorkommt,7 sondern der pädagogische Blick richtet sich hier 
grundsätzlich auf die betreffenden Schüler/innen. 

Zur Ausgangshypothese: Es ist sinnvoll eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Bildung und Jugendhilfe, deren Handlungskonzept sich an den Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen orientiert und nicht die Interessen der Institutionen in 
den Vordergrund ihres Handeln stellt, anzustreben. 

An dieser Stelle stellt sich selbstverständlich die Frage des „Warum“. 

Ausgangslage: Die gesellschaftliche Entwicklung hat in den letzten Jahren den 
Alltag von Kindern, Jugendlichen und deren Familien gravierend verändert. Die 
auffälligsten Merkmale dieses Veränderungsprozesses sollen jetzt skizziert wer-
den: 

- Der wirtschaftliche Strukturwandel, hat den Arbeitsmarkt verändert. Ausbil-
dungsplatznot und zunehmende Arbeitslosigkeit lassen die beruflichen Zu-
kunftspläne der Jugendlichen unsicherer werden und heben deren Lebens-
planungskonzept zum Teil auf. Betroffen sind vor allem diejenigen, die nicht 
über die geforderten Qualifikationsvoraussetzungen verfügen. 

- Der tief greifende Wandel der Familie, der nicht nur in der Zunahme von 
Ein-Kind-Familien und allein erziehenden Elternteilen deutlich wird, sondern 
auch darin, dass die Institution Familie zunehmend ihre Qualität als zentra-
les Erziehungsmedium einbüßt führt dazu, dass außerfamiliäre Institutionen 
(familienergänzende Angebote) elementare Versorgungs- und Betreuungs-
leistungen für Kinder und Jugendliche übernehmen müssen. Zudem voll-
ziehen sich zwischen den Familien weitere Polarisierungsprozesse, die da-
zu führen, dass für einen immer größer werdenden Teil der Kinder und Ju-
gendlichen zusätzliche Unterstützungspotentiale notwendig sind. Rau-
schenbach vertritt die These, dass der Wandel unserer Gesellschaft u.a. 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Menschen den Verlust alter sozialer 
Stabilität, den Verlust der Bedeutung von Familie und deren sozialisatori-
sche Prägekraft im Kontext informeller Solidarität hinnehmen müssen und 
an deren Stelle – in zunehmendem Maße – eine über die professionelle so-
ziale Arbeit hervorgebrachte inszenierte Solidarität tritt.8 

                                                 
7 Faltermeier, Josef u.a.: Schulverweigerung-jetzt handeln. Konzepte und Strategien für Jugendhil-
fe, Schule und Politik. Paderborn 2006, S. 57. 
8  Rauschenbach, Thomas: Inszenierte Solidarität, Soziale Arbeit in der Risikogesellschaft, in: 
Beck, U. und Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.), Riskante Freiheiten, Individualisierung in modernen 
Gesellschaften, Frankfurt a.M. 1994, S. 89-111, hier insbesondere S. 95. 



 7 
 

 

- Die Lebensphase Jugend hat sich, bedingt durch die schulische und beruf-
liche Bildung, deutlich verlängert; Übergangsbiographien haben sich aus-
gedehnt und verlaufen sehr komplex. Die Normalbiographie ist brüchig ge-
worden und es entstehen so genannte Bastelbiographien. Übersetzt bedeu-
tet das, dass die Individuen ihre Biographie selbst herstellen, inszenieren, 
zusammenschustern müssen; die Normalbiographie wird zur Wahlbiogra-
phie, zur Bastelbiographie. Der Begriff „Bastelbiographie“ geht zurück auf 
Hitzler und Honer; diese verwenden den Begriff „Bastler“ im Gegensatz 
zum „Konstrukteur“, um zu zeigen, dass das Individuum für seinen Lebens-
entwurf keine klaren Regeln mehr vorfindet und daher ständig improvisieren 
muss.9 Hitzler und Honer stellen fest, dass die in vormodernen Gesellschaf-
ten allzeit verbindliche und alternativlose Festlegung, welche Handlung je-
weils geboten oder erlaubt sind, heute weggefallen ist und ersetzt wurde 
durch den Zwang, sich von Fall zu Fall zwischen verschiedenen Hand-
lungsalternativen und Sinnmodellen zu entscheiden.10 

Die Folge dieses skizzierten Wandels ist, dass auf die Jugendlichen die Heraus-
forderung zukommt, die eigenen Zukunftsmöglichkeiten einzuschätzen, ihre Le-
bensplanung konstruktiv zu gestalten und den steigenden Leistungsdruck, der ja 
oftmals auch von den Eltern ausgeht, so umzusetzen, dass am Ende für sie etwas 
ihren Vorstellungen gemäß dabei raus kommt. In Bezugnahme auf den elften Kin-
der- und Jugendbericht der Bundesregierung von 2002 und der nochmaligen Ver-
wendung des Arguments von Hitzler und Honer, sind die Jugendlichen heute ge-
zwungen, sich etwas zu basteln, das jedoch nur von relativer Dauer sein kann, 
weil auch ausbildungsbezogene Verbindlichkeiten, der erlernte Beruf, wenig Be-
stand haben. Was jedoch Bestand hat, ist der Zwang, sich immer wieder neu zu 
orientieren, sich zu positionieren, d.h., die eigene schulische und berufliche Integ-
ration mit zu steuern. 

In einer Gesellschaft, in der ein Drittel bis die Hälfte der Jugendlichen die Möglich-
keit hat, eine Spitzenausbildung zu absolvieren, verschlechtern sich die Chancen 
derjenigen, die nicht mithalten können. Der Arbeitsmarkt orientiert sich zuneh-
mend an den hochqualifizierten Jugendlichen. Dieser Prozess wird noch verstärkt, 
wenn Bildungsabschlüsse immer mehr zum Qualifikationskriterium für den Zugang 
zu bestimmten Jobs werden. Diejenigen, die im Schulsystem versagen, werden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr ganzes Leben lang zu einer gesellschaftlichen 
Problemgruppe gehören, denn sie werden kaum Lernbereitschaft oder Lernmoti-
vation entwickeln. Beides jedoch ist für ein subjektiv befriedigendes und sozial 
nützliches Leben unverzichtbar. Hier muss dann die Frage gestellt werden, wie 

                                                 
9 Hitzler, Ronald und Honer, Anne: Bastelexistenz, Über subjektive Konsequenzen der Individuali-
sierung, in: Beck, U. und Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.), Riskante Freiheiten, Frankfurt a.M. 1994, S. 
307-315S, hier insbesondere S. 310. 
10 Hitzler, Ronald und Honer, Anne: Bastelexistenz, Über subjektive Konsequenzen der Individuali-
sierung, in: Beck, U. und Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.), Riskante Freiheiten, Frankfurt a.M. 1994, S. 
309. 
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sich die psychischen Ressourcen der Selbstachtung und des Selbstwertgefühls in 
den Kindern und Jugendlichen entwickeln sollen. 

 

1.2 Theoretische Gründe zum „moralischen Sollen“ einer  Kooperation 

An dieser Stelle möchte ich Anleihen aus der Sozialphilosophie vornehmen, die 
mir die Möglichkeit liefern, die Frage, warum Bildung und Jugendhilfe versus Ju-
gendhilfe und Bildung, kooperieren sollten, zu beantworten. Sowohl in der Alltags-
sprache als zum Teil auch in der professionellen Sprache verwenden wir oftmals 
die Worte Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl, ohne uns näher 
mit ihrer Bedeutung zu beschäftigen; wovon wir reden, wenn wir diese Worte be-
nutzen, sind psychische Ressourcen. Woher bekommen jedoch diese psychi-
schen Ressourcen, die wir jemand anderem gegebenenfalls uns selbst zuschrei-
ben, ihr Fundament, d.h. wo entwickeln wir sie eigentlich? Um es kurz zu machen: 
Wir entwickeln diese psychischen Ressourcen im Kontext wechselseitiger Aner-
kennung; wechselseitig deshalb, weil die Anerkennung, die in unterschiedlichen 
Mustern zum Tragen kommt, sowohl gegeben als auch genommen wird. Insofern 
hat wechselseitige Anerkennung eine kommunikative Struktur. Wenn von einer 
kommunikativen Struktur die Rede ist, ist klar, dass sich diese zwischen den Sub-
jekten realisiert. Also sind Muster wechselseitiger Anerkennung, denen eine kom-
munikative Struktur implizit ist, intersubjektiv, weil sich sonst der Begriff „wechsel-
seitige Anerkennung“ aufheben würde. 

Ich gehe davon aus, dass die Menschen einer Gesellschaft grundsätzlich in Mus-
ter intersubjektiver Anerkennung eingebunden sind. In Anlehnung an Honneth11 
gehe ich von drei Mustern von Anerkennung aus:  

1. Zuerst nennt er die Anerkennungsform der elterliche Liebe, die dazu bei-
trägt, dass Kinder den positiven Selbstbezug des Selbstvertrauens aufbau-
en können; sie erfahren über die liebevolle Zuwendung und den Ermunte-
rungen aus der Elternwelt, die sie begleitenden physischen Bedürfnisse 
und Wünsche als artikulationsfähigen Teil der eigenen Persönlichkeit zu 
begreifen.  

2. Die zweite Anerkennungsform ist die des Rechts: Zu einem Verständnis 
unserer selbst als eines Trägers von Rechten können wir nur dann gelan-
gen, wenn wir ein Wissen darüber besitzen, welche normativen Verpflich-
tungen wir dem jeweils anderen gegenüber einzuhalten haben. Wie leicht 
zu bemerken ist, sind in dieser Aussage zwei ganz unterschiedliche Inhalte 
angesprochen, die jedoch unweigerlich miteinander verwoben sind: Wissen 
um Rechte und Pflichten und die Akzeptanz der individuellen Autonomie ei-
nes jeden anderen. Wie jedoch, so stellt sich an dieser Stelle die Frage, ge-
langen Schüler/innen zu dem Wissen um die eigenen sowie um die Rechte 

                                                 
11 Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung, Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt 
a.M. 1992, hierzu S. 158 ff. 
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und Pflichten des Anderen? Exemplarisch, und dem Thema geschuldet, 
kann hier zum Beispiel das Recht auf Bildung (Artikel 7 GG) angeführt wer-
den. Denn nur im Recht auf Bildung stellt sich, jenseits der Familie, Schritt 
für Schritt die Bedingung der Möglichkeit, zu einem Wissen um die Ausstat-
tung der eigenen Person mit individuellen Rechten sowie um das Wissen 
normativer Verpflichtungen ein; über das sich kognitiv angeeignete Wissen, 
dem Rechtsverständnis, lässt sich dann auch der zweite Aspekt der rechtli-
chen Anerkennung, die Rechtsverpflichtung, darstellen: Im Fall der Person, 
also dem anderen gegenüber, heißt rechtlich anerkennen, jede Person als 
frei und gleichberechtigt zu identifizieren. Zusammenfassend lässt sich da-
her sagen: das Subjekt gewinnt über das Wissen sowie durch die Erfahrung 
rechtlicher Anerkennung die Möglichkeit, sein Handeln als eine von allen 
anderen geachtete Äußerung der gegenseitigen Autonomie begreifen zu 
können. Insofern ist die rechtliche Anerkennung als konstitutives Moment 
der psychischen Ressource der Selbstachtung zu verstehen. 

3. Die dritte Form der Selbstbeziehung, die in der Darstellung der Muster in-
tersubjektiver Anerkennung zum Tragen kommt, ist die der Solidarität und 
wurde an den Begriff der Selbstschätzung gekoppelt. Die Individuen wer-
den in einer bestimmten Form anerkannt. Es gilt, ihnen ein Bewusstsein 
davon zu vermitteln, dass sie gute oder wertvolle Fähigkeiten und Eigen-
schaften besitzen, die gefördert werden müssen. Das praktische Selbstver-
hältnis hinsichtlich der Selbstschätzung bezieht sich darauf, dass das Indi-
viduum in der Weise anerkannt wird, als dessen Fähigkeiten von konstituti-
vem Wert für eine konkrete Gemeinschaft sind, dass sie gefördert werden 
müssen und dass die erbrachten Leistungen anerkannt werden. Die Selbst-
schätzung des Individuums entspricht dem Selbstwertgefühl desselben, 
denn „für diese Art von Sicherheit über den Wert der eigenen Fähigkeiten 
bietet sich nahe Liegenderweise der Begriff des Selbstwertgefühls an“.12 

Für meine Zwecke, die Kooperationsnotwendigkeit zwischen den unterschiedli-
chen Institutionen zu begründen, möchte ich auf die Anerkennungsform der Soli-
darität zurückgreifen. Jörg Schlömerkemper weist darauf hin, dass in unterschied-
lichen philosophischen, politischen, psychologischen und pädagogischen Pro-
grammen Solidarität immer wieder als ein Begriff benannt wird, den zu fördern 
allen genannten Bereichen wie selbstverständlich auferlegt wird.13 Was jedoch mit 
Solidarität konkret gemeint sein könnte, wie ein solches Ziel angegangen und in 
Erziehung und Bildung umgesetzt werden soll, bleibt seiner Ansicht nach voll-
kommen unbestimmt. Es entsteht der Eindruck, so Schlömerkemper weiter, es 

                                                 
12 Honneth, Axel: Zwischen Aristoteles und Kant, Skizze einer Moral der Anerkennung, in: Edel-
stein, Wolfgang und Nunner-Winkler, Gertrud (Hrsg.), Moral im sozialen Kontext, Frankfurt a.M. 
2000, S. 55-76, hier S. 67. 
13 Vgl. Schlömerkemper, Jörg: Bildende Solidarität – solidarische Bildung, in: Böttcher, Wolfgang 
u.a. (Hrsg.), Die Deutsche Schule, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pä-
dagogische Praxis, 4. Beiheft 1997, S. 63-91, hier insbesondere S. 63. 
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bedürfe solcher Klärungen nicht oder das Ziel, sich solidarisch gegenüber anderen 
zu verhalten, ist bei genauerer Betrachtung nicht ernsthaft gewollt: „Offenbar wird 
unterstellt, dass alle wüssten, was gemeint ist und wie sie sich zu verhalten ha-
ben, um als „solidarisch“ angesehen zu werden. So gesehen wäre Solidarität kein 
Problem, und es bedürfte keiner weiteren Überlegungen.“14  Dass dem in der Re-
gel nicht so ist und dass der Begriff „Solidarität“ heute oftmals eher missbräuchlich 
verwendet wird, zwingt mich dazu, will ich mich der Trivialität entziehen, eine kur-
ze Strukturanalyse vorzunehmen. Dabei werde ich darstellen, dass Solidarität 
zwei unterschiedliche Komponenten hat: eine kognitive, vom Erkennen und Ver-
stehen ausgehende Komponente und eine emotionale, sich in aktiven Unterstüt-
zungsleistungen zeigende Komponente15. 

 

1.3 Zum Anerkennungsverhältnis der Solidarität: 

Im emotional gereiften, affektiv-rationalen Anerkennungsverhältnis der Solidarität 
wird das Subjekt, wie ich oben dargestellt habe, als einzigartig anerkannt. Das 
Erfahren von sozialer Wertschätzung setzt voraus, dass es in einer Gesellschaft 
Werte und Ziele gibt, die reziprok geteilt werden. Dazu gehört z.B., dass sich die 
persönlichen Fähigkeiten des Subjekts entfalten können. Das bedeutet, dass die-
se auch in spezifischen Interaktionszusammenhängen gefördert werden. Hier 
muss angenommen werden, dass das ein wichtiges, gemeinsam zu vertretendes 
Ziel in einer Gesellschaft darstellt. Menschen, die sich als autonome Subjekte ver-
stehen, welche sich der eigenen Fähigkeiten bewusst sind, über die sie soziale 
Wertschätzung erhalten, sollten daher bereit sein, die sie auszeichnenden Fähig-
keiten weiterzugeben. Das „Weitergeben“ an andere Individuen bezieht sich auf 
den  kognitiven (vom Verstehen ausgehenden) Bedeutungszusammenhang des 
Begriffs Solidarität. Weiterhin beinhaltet Solidarität, dass die Menschen die Fähig-
keiten und Werte anderer Menschen anerkennen, akzeptieren und zulassen. Auch 
diese Inhalte zählen zur kognitiven Komponente, denn sie stehen im Kontext von 
Verständnisleistungen: der Andere soll in seinen besonderen Fertigkeiten und Fä-
higkeiten akzeptiert, zugelassen und anerkannt werden. Damit ist gleichzeitig ver-
bunden, dass Kinder und Jugendliche die Chance erhalten, sich mit ihren Werten 
und Vorstellungen in die Erwachsenenwelt einzubringen. 

Dieser Hinweis allein reicht jedoch nicht aus, um den Begriff Solidarität in seiner 
gesamten Bedeutung ins rechte Licht zu stellen. Das Moment der passiven Akzep-
tanz der Werteintegration der Jugendlichen, das Erkennen und das Verstehen, 
allein füllt diesen demnach nicht hinreichend aus. Daher hat das Anerkennungs-
verhältnis der Solidarität im emotionalen (gefühlsorientierten) Bedeutungszusam-
menhang eine andere Qualität; hier ist es symmetrisch zu betrachten. Das bedeu-
tet, dass über die stillschweigende Toleranz der Verwirklichungstendenz der Kin-

                                                 
14 Ebd., S. 63. 
15 Klockgether, Bernhard: Soziale Gruppenarbeit an Standort Grundschule. Ein sozialpädagogi-
scher Handlungsansatz. Berlin 2005. S. 81f. Kapitel: Solidarität als informelle Anerkennung. 
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der und Jugendlichen hinaus eine affektive Anteilnahme einhergehen soll. Das ge-
meinsame Ziel, dass jeder sich als wertvoll empfinden kann, ist aktiv zu unterstüt-
zen. Jeder muss die Chance bekommen, sich unabhängig von der Herkunft auf 
seinen Fähigkeiten aufbauend als wertvoll empfinden zu können. Daher sind sol-
che Beziehungen solidarisch zu nennen, welche nicht nur passiv in Toleranz ver-
weilen (kognitiver Aspekt), sondern die den Anderen aktiv in der Wahrnehmung 
seiner Interessen unterstützen (emotionaler Aspekt).  

Bevor ich zum Schluss, die Frage des „Warum“ beantworte, möchte ich die Ge-
meinsamkeit der Institution Bildung und der Institution Jugendhilfe aufzeigen. In 
den vorbereitenden Bemerkungen am Anfang wurde dargestellt, dass gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse sich unterschiedlich auf die Lebenslage von 
Kindern, Jugendlichen und deren Familien auswirken; für nicht wenige von ihnen 
gestaltet sich der Integrationsprozess in die Familie sowie die Inklusion in gesamt-
gesellschaftliche Prozesse immer problematischer. Die Förderung dieser beiden 
verschiedenen Prozesse ist ein gemeinsames Ziel der Institution Jugendhilfe und 
der Institution Bildung; auch wenn dieses Ziel mit unterschiedlichen, zum Teil so-
gar trennenden Mitteln erreicht werden soll, lässt sich genau an dieser Stelle eine 
konkrete Gemeinsamkeit ausfindig machen. 

Hier, in der Gemeinsamkeit beider Institutionen, sehe ich in einem ersten Zusam-
menhang eine moralisch motivierte Begründung zur Kooperation zwischen Bildung 
und Jugendhilfe und reziprok; mit der Konstruktion des neuen Berliner Schulge-
setzes hat sich die kognitive Komponente der Anerkennungsform der Solidarität, 
das Erkennen und Verstehen, dass sich grundsätzlich etwas hinsichtlich der ge-
trennten Inklusionsbemühungen beider Institutionen verändern muss, durchsetzen 
können. 

Mit dem Willen, das gut Gedachte auch aktiv umzusetzen, kann die emotionale 
Komponente der Solidarität realisiert werden. 

Und jetzt möchte ich die Frage, warum Bildung und Jugendhilfe kooperieren soll-
ten, beantworten: 

Kinder und Jugendliche sollten darin gefördert werden, dass sie einen gesunden 
positiven Selbstbezug, bezogen auf ihr Selbstwertgefühl, entwickeln können; sie 
dahingehend zu fördern, dass sie sich mit jedem Schritt, den sie sich der Berufs- 
und Erwachsenenwelt zuwenden müssen, gewertschätzt fühlen können, beant-
wortet für mich in einem ersten Schritt die Frage, warum zwei so unterschiedliche 
Institutionen mit einem gemeinsamen Ziel, die Inklusion von Kindern und Jugend-
lichen in gesamtgesellschaftliche Prozesse, kooperieren sollte. 
Im folgendem soll zunächst theoretisch vorgestellt werden, wie eine Kooperation 
zwischen Bildung und Jugendhilfe gedacht werden kann; danach werden unter-
schiedliche Praxisbeispiele dargestellt, in denen die vorher gedachten Kooperati-
onsmöglichkeiten umgesetzt wurden. 
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Der Spagat über dem pädagogischen Nichts 
Dr. Bernhard Klockgether 

 

Das „Erziehungssystem der Gesellschaft“, wie Luhmann die Bildungsinstitution 
Schule, einfach gesprochen, nennt, bedarf eines Kooperationspartners, der in der 
Lage ist, an den Erziehungsauftrag, der integraler Bestandteil des Bildungsauftra-
ges ist, konstruktiv anzuknüpfen. Wenn ich von Bildungssystem spreche, meine 
ich für den vorliegenden Beitrag grundsätzlich die Schuleinrichtungen Grundschu-
le, Gesamtschule, Hauptschule und die sonderpädagogischen Förderzentren.  

Der sich, ganz im Sinn des Zeitgeistes, einstellende Versuch, dass sich „Schule“ 
und „Jugendhilfe“ der Herausforderung stellen, zu kooperieren, hat jedoch seine 
Tücken; ich betrachte diese Herausforderung als einen Spagat über dem pädago-
gischen Nichts. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ein solcher Untertitel provoka-
tiv wirkt; das soll er auch. Die Frage, die sich hier stellt ist, was denn unter dem 
„pädagogischen Nichts“ verstanden werden soll. In einem ersten Zusammenhang 
bedeutet das „Nichts“, dass es an den oben genannten Schultypen, an dem von 
mir unterschiedliche Projekte installiert wurden, keine gemeinsam entwickelten 
Methoden gab, an die kooperativ angeknüpft werden konnte. Es gab eine ganze 
Reihe von Erwartungen und Vorgaben, die Jugendhilfe als Sozialpädagogik an 
den Schulen umsetzen sollte; jedoch nicht nach den Vorstellungen sozialpädago-
gischen Handelns, gemeinsam miteinander zu arbeiten, sondern nach den 
Grundsätzen der jeweiligen Bildungseinrichtung Aufgaben zu übernehmen, für die 
die Lehrer/innen einen verlängerten pädagogischen Arm brauchten; auf Schü-
ler/innen mit ganz unterschiedlich gelagerten Verhaltensauffälligkeiten bzw. Ver-
haltensstörungen dahingehend einzuwirken, dass diese den Vorgaben des Schul-
betriebs nachkamen: die Schüler/innen müssen pünktlich sein, keine Fehltage ge-
nerieren und wenn doch Fehltage generiert werden, dann müssen diese entschul-
digt sein; Hausaufgaben müssen täglich erbracht, die Schüler/innen mit Schulma-
terialien, Schulfrühstück vom Elternhaus versorgt werden und sauber gekleidet 
sein. Eltern, die sich nach der Meinung der Lehrer/innen nicht um ihre Kinder im 
oben genannten Kontext kümmern, müssen aufgesucht und mit sozialpädagogi-
schen Methoden, auf die bildungsorientierte Linie zum (Bildungs)-Wohl derselben 
gebracht werden; und das nach Möglichkeit sofort; „das muss klappen“: es gibt 
schließlich eine Schulpflicht; dieser müssen die Kinder, durch Teilnahme am Un-
terricht und damit selbstverständlich die Eltern durch Ermöglichung dieser Forde-
rung, nachkommen. 

Die funktionalisierte Schulsozialarbeit, so meine These, hat sich nach dieser Flut 
von einseitigen Arbeitsaufträgen gegenüber dem Bildungssystem „ergeben“ und 
damit dem Versuch, „freundlich übernommen“ zu werden nicht Stand halten kön-
nen. Von kooperativer Arbeitsteilung kann hier noch nicht gesprochen werden; 
Jugendhilfe degeneriert zur funktionalisierten Einheit von Schule. Daraus leitet 
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sich die Frage ab, ob Schule als eigenständiges System an einer Öffnung nicht 
interessiert ist, sondern eher daran, dass ein anderes System, hier explizit die Ju-
gendhilfe, von ihm nicht mehr zu leistende Aufgaben im Kontext von Stützfunktio-
nen übernehmen soll. 

Oftmals ist es so, dass die Personen der unterschiedlichen „Erziehungssysteme“, 
die kooperieren wollen, sollen bzw. müssen, sehr engagiert sind und die sich dar-
aus, Stück für Stück auch wechselseitig einstellende Instrumentalisierung, aus 
dem Blick geraten lassen. Soll die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule 
jedoch nicht an engagierten Personen hängen bleiben, sondern in Strukturen ü-
bergehen, Kontinuität und Verlässlichkeit erhalten, ist es erforderlich, dass Struk-
turen geschaffen werden, die Kooperation über persönliche Beziehungen hinaus 
transportieren. Dafür ist es aus meiner Sicht notwendig, dass gemeinsame Me-
thoden aus den jeweils verschiedenen Methoden entwickelt werden. Allein die 
monotone Anwendung des schulinternen Sanktionsarsenals ohne kommunikativen 
Austausch mit den an der Schule „untergebrachten“ Schulsozialarbeiter/innen 
zeugt davon, dass die Anwendung der bestehenden Methoden an Schulen, refle-
xiv eingeholt und ein anderer Umgang damit eingeübt werden muss. Es geht, so-
zusagen, um einen Paradigmenwechsel: wechselseitige Anerkennung des Leis-
tungsprinzips beider Systeme; nur wer es vermag, die jeweils erbrachte Leistung 
an den Kindern und Jugendlichen in den unterschiedlichen Arbeitseinheiten der 
verschiedenen Systeme als etwas zu betrachten, dass einen konstruktiven Wert 
über die betreffenden Personen hinaus hat, wer die Selbstbezogenheit des eige-
nen Systems innerhalb einer kooperativen Arbeitsteilung so zu suspendieren ver-
mag, dass die Betroffenen der erzieherischen Förderung als ein gemeinsames 
Ziel in den Blick geraten, der wird erkennen können, dass es notwendig ist, in ko-
operativer Arbeitsteilung Methoden zu entwickeln, die gemeinsam getragen und 
angewendet werden können.  
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Fünf Aspekte der Schulsozialarbeit  
Martin Gerstädt 

 

Zunächst einmal ist die Schulsozialarbeit ein Arbeitsbereich der Jugendhilfe  - 
so wie die Straßensozialarbeit, die Jugendberufshilfe, die Sozialpädagogische 
Familienhilfe oder viele andere mehr. Nur findet sie an einem besonderen Ort statt 
– eben an oder in Schulen. Es liegt auf der Hand, dass die Akteure der Jugendhil-
fe ihr diagnostisches und methodisches Repertoire a) in das Feld Schule hinein-
tragen und dort entfalten aber auch b) gründlich prüfen müssen welche Methoden 
sie wie an diesem Ort einsetzen können. Casework und systemisches Fallverste-
hen haben in der Schulsozialarbeit ebenso ihren Platz wie gruppenpädagogische, 
aufsuchende oder erlebnispädagogische Methoden und vieles andere.  

Schulsozialarbeit ist jedoch nicht nur Jugendhilfe am Ort Schule, sondern auch 
und vor allem Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule . In der Schulso-
zialarbeit begegnen sich sehr unterschiedliche Berufsgruppen und Institutionskul-
turen. Methoden, Wahrnehmungsmuster, Grundannahmen über Werte und Nor-
men sind ebenso verschieden ausgeprägt wie z.B. die Vorstellung von kollegialer 
Zusammenarbeit, von Arbeitsrhythmik oder das berufliche Selbstverständnis. Ko-
operation braucht ein gegenseitiges Kennen lernen auf der Grundlage der Aner-
kennung der Unterschiede beider Berufsgruppen. Eine Annäherung, die neben 
klaren Absprachen und Vereinbarungen auch Zeit, die Möglichkeit zum Perspek-
tivwechsel und Offenheit braucht. Missverständnisse und Irrtümer müssen in die-
sem Prozess erlaubt sein. Deren Bewältigung schafft tiefe Einblicke, Verständnis 
und schließlich Vertrauen auf beiden Seiten.  

Dabei ist es unumgänglich, dass beide sich punktuell in ihren Wertesystemen, 
Deutungs- und Handlungsmustern annähern und aufeinander Einfluss nehmen. 
Gelungene Schulsozialarbeit findet statt als Annäherung und partnerschaftliche 
Weiterentwicklung beider Berufssysteme. Dabei sind die Kooperationsformen und 
-ergebnisse nicht nur sehr vielfältig, sondern auch immer nur bis zum nächsten 
(höchstens übernächsten) Schritt planbar. Schulsozialarbeit trägt ihrem Wesen 
nach Projektcharakter . Die einzelnen Kooperationsvorhaben bedürfen einer kon-
kreten und dialogischen Steuerung, sowohl in den Zielen, als auch in den Zustän-
digkeiten, im zeitlichen Verlauf und in der Evaluation. 

Beide Berufsgruppen treffen sich in ihren unterschiedlichen gesellschaftlich be-
gründeten Aufträgen. Der Auftrag der Schule zur Bildung und der Auftrag der Ju-
gendhilfe zur Sicherung und Förderung gesellschaftlicher Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen meint keineswegs das Gleiche. Aber beiden ist der Auftrag zur 
Integration , bzw. zur Abwendung drohender Desintegration von Kindern und Ju-
gendlichen mitgegeben. Z.B. im Bemühen um die Verringerung von Schuldistanz 
wird dieses gemeinsame Interesse besonders deutlich, erschöpft sich aber nicht 
darin. Integration von Kindern und Jugendlichen bedeutet auch, Integration ver-
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schiedener Lebensentwürfe, verschiedener ethnischer und kultureller Zugehörig-
keit sowie die Förderung integrativer Potenzen sozialer Subsysteme wie Schul-
klassen, Peergroups, Schulprojekte u. a. Integration bedeutet aber auch die Ein-
beziehung subjektiver Anteile der Schülerpersönlichkeit in den schulischen Alltag, 
wie Liebeskummer, familiäre Sorgen, Wut oder die Suche nach Grenzen. Gelingt 
es, diese Anteile zu integrieren, kann Desintegration abgewendet werden.   

Schulsozialarbeit interveniert im Sinne der Kontextpassung . Das heißt, sie in-
terveniert in die Beziehung zwischen Schüler/innen und schulischem Kontext 
(Schüler/in – Schüler/in; Schüler/in – Lehrer/in), um die Integrationskräfte des Sys-
tems Schule sowie die Integrationsbereitschaft des/der Schülers/in zu stärken 
bzw. abzusichern. Dabei ist es nicht von vorrangigem Interesse, wie der Interven-
tionsbedarf entstanden ist oder entsteht, sondern einzig die Tatsache, dass er 
gemeinsam von Lehrer/innen und Sozialpädagogen/innen formuliert wird. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, Schulsozialarbeit 

- ist Jugendhilfe am Ort Schule, 

- ist eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule, 

- zielt auf bessere schulische Integration von Kindern und Jugendlichen, 

- findet statt als dialogisch gesteuerte Projektarbeit und  

- ist Intervention im Sinne der Kontextpassung, und damit Intervention im und 
in das System Schule. 

Mögliche Einsatzformen sind unter anderem Projekte zur Verringerung von Schul-
distanz, Beratung von Schüler/innen, Arbeit mit Eltern und Familien, Klassen- und 
Schulprojekte zur Stärkung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen, Ar-
beit in Schulstationen, Übergangsbegleitung in die Berufswelt sowie Mitarbeit an 
der Schulentwicklung. 
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Konzept zur programminternen Fortbildung „Jugendsoziala rbeit an Berliner 
Förderzentren“ 
Anke Anders, Heinrich Börger, Dr. Bernhard Klockgether und Martin Gerstädt 

 
Grundsätzliches 

Die Tandem-Konstellation (Sozialarbeiter/in - Lehrer/in) ist auch an den Förder-
schulen seit Februar 2007 als programmspezifisches Kooperationsmodell etab-
liert. Zum einen stellt dieses Modell eine Form der Zusammenarbeit an der jeweili-
gen Schule sicher, d.h. der/die Sozialarbeiter/in hat eine/n direkte Ansprechpart-
ner/in in der Schule; zum anderen richten sich die Fortbildungsangebote des Pro-
gramms an die Vertreter/innen beider Institution, d.h. Sozialarbeiter/innen und 
Lehrer/innen bilden sich als Tandem gemeinsam fort. 

Regionalkonferenzen sollen dem Austausch und der Fortbildung für die Tandems 
an den Förderschulen dienen. Die Aufteilung entspricht dem Regionalprinzip des 
Netzwerkes Berliner Schülerfirmen (NEBS) und die Regionalberater der fachlich 
pädagogischen Begleitung des NEBS unterstützen die Regionalkonferenzen für 
das Programm „Jugendsozialarbeit an Förderschulen“ inhaltlich und organisato-
risch. Die ersten Konferenzen in allen vier Regionen im Herbst 2007 wurden als 
Erfahrungsaustausch und Bedarfermittlung genutzt. Nach einer ausführlichen Vor-
stellungsrunde wurden Fragen zu Herausforderungen und Perspektiven des Pro-
gramms erörtert sowie Wünsche zu Fortbildungsinhalten geäußert. 

Im Mittelpunkt der programminternen Fortbildung für die Tandems an den Förder-
zentren im Jahr 2008 stand die „Kooperative Arbeitsteilung“ von Lehrern/innen 
und Sozialpädagogen/innen: Die Gestaltung tragfähiger Arbeitsbeziehungen zwi-
schen Jugendhilfe und Schule muss als Querschnittsaufgabe bei der Etablierung 
von sozialpädagogischen Projekten an Schulen gesehen werden.  

 
Die beteiligten Träger und Schulen verteilen sich folgendermaßen auf die Regio-
nen: 
 
Region 1 

 

Bezirk Träger Kenn-
ziffer BSN Schule Schwer-

punkt 
Charlottenburg-
Wilmersdorf  

     

 B.u.B./GeSAB S01 04S07 Comenius-Schule Lernen 
 DASI Berlin S27 04S01 Peter-Jordan-Schule* Lernen 
 AmBerCo S26 04S03 Helen-Keller-Schule* Sprache 
 AmBerCo S26 04S04 Reinfelder-Schule* Hören 
 AmBerCo S26 04S05 Ernst-Adolf-Eschke-Schule*  Hören 
Steglitz-Zehlendorf      
 Ziegner Berufsbil-

dungs gGmbh 
S16 06S02 Pestalozzi-Schule Lernen 

 Ziegner Berufsbil-
dungs gGmbh 

S16 06S01 Biesalski-Schule Übrige  

 Contact-Praxis im 
Kiez e.V. 

S17 06S04 Paul-Braune-Schule Lernen 
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 Contact-Praxis im 
Kiez e.V. 

S17 06S05 Johann-August-Zeune-
Schule 

Übrige  

Tempelhof-
Schöneberg 

     

 H.U.G.O. e.V. S18 07S01 Prignitz-Schule Lernen 
 JaKus gGmbH S19 07S03 Steinwald-Schule Lernen 
 Tannenhof e.V. S20 07S02 Elisabeth-Rotten-Schule Lernen 
 
Region 2 

 

Bezirk Träger Kenn-
ziffer BSN Schule Schwer-

punkt 
Lichtenberg-
Hohenschönhausen 

     

 AHB Lichtenberg S22 11S01 Schule an der Victoriastadt Lernen 
 AHB Lichtenberg S22 11S02 Schule am Fennpfuhl Lernen 
 AHB Lichtenberg S22 11S04 Paul-und-Charlotte-Kniese-

Schule 
Übrige  

 AHB Lichtenberg S22 11S08 Schule am Breiten Luch Lernen 
 AHB Lichtenberg S22 11S10 Schule an der Malchower 

Aue 
Lernen 

Marzahn-Hellersdorf      
 DRK-LV Berlin S23 10S01 Barlach-Schule Lernen 
 DRK-LV Berlin S23 10S05 Dahlmann-Schule Sprache 
 Kiek in e.V. S24 10S03 Nils-Holgersson-Schule Lernen 
 Tandem BQG S25 10S06 Erwin-Strittmatter-Schule Lernen 
 Tandem BQG S25 10S07 Schule am Rosenhain Lernen 
Treptow-Köpenick      
 Tandem BQG S21 09S01 Schule am Plänterwald Lernen 
 Tandem BQG S21 09S02 Grüne-Trift-Schule Lernen 

 
Region 3 

 

Bezirk Träger Kenn- 
ziffer BSN Schule Schwer-

punkt 
Pankow      
 Pfefferwerk gGmbH S09 03S01 Schule am Senefelderplatz Lernen 
 Pfefferwerk gGmbH S09 03S06 Schule am Birkenhof Lernen 
 Pfefferwerk gGmbH S09 03S07 Schule an der Heide Lernen 
 Pfefferwerk gGmbH S09 03S11 Schule im Komponistenvier-

tel 
Lernen 

Reinickendorf       
 Trapez e.V. S10 12S01 Stötzner-Schule Lernen 
 Trapez e.V. S10 12S06 Toulouse-Lautrec-Schule Körp. Mot. 
 Aufwind e.V. S11 12S03 Lauterbach-Schule Lernen 
 Aufwind e.V. S11 12S02 Richard-Keller-Schule Lernen 
 EJF-Lazarus S12 12S07 Martin-Luther-King-Schule em. soz. 
 Tandem BQG S29 12S05 Wiesengrund-Schule Übrige  
Spandau      
 Ev. Johann.Stift S13 05S01 Schule am Grüngürtel Lernen 
 VSJ e.V. S14 05S02 Paul-Moor-Schule Lernen 
 casablanca gGmbH  S15 05S04 Schule am Stadtrand Körp. Mot. 
 
Region 4 
 

Bezirk Träger Kenn-
ziffer 

BSN Schule Schwer-
punkt 

Mitte      
 tjfbv e.V. S03 01S01 Schule am Zille-Park Lernen 
 Moabiter Ratschlag 

e.V. 
S04 01S02 Wartburg-Schule Lernen 

 FVAJ e.V. S05 01S03 Wilhelm-Busch-Schule Lernen 
 Horizonte e.V. S06 01S06 Albert-Gutzmann-Schule Übrige  
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Neukölln      
 Tandem BQG S07 08S01 Adolf-Reichwein-Schule Lernen 
 Tandem BQG S07 08S02 Kielhorn-Schule Lernen 
 Tandem BQG S07 08S03 Herman-Nohl-Schule Lernen 
 Tandem BQG S07 08S04 Schule am Zwickauer Damm Lernen 
 Tandem BQG S07 08S05 Schule am Hasenhegerweg Lernen 
 Tandem BQG S07 08S06 Hans-Fallada-Schule Lernen 
 Tandem BQG S28 08S08 Schilling-Schule Übrige  
 EJF-Lazarus S08 08S09 Schule an der Windmühle Sprache 
Friedrichshain-
Kreuzberg  

     

 Pestalozzi-Fröbel-
Haus 

S02 02S04 Bernhard-Rose-Schule Sprache 

 Pestalozzi-Fröbel-
Haus 

S02 02S01 Schule am Friedrichshain Lernen 

 Pestalozzi-Fröbel-
Haus 

S02 02S05 Paul-Dohrmann-Schule Lernen 

 Pestalozzi-Fröbel-
Haus 

S02 02S06 Liebmann-Schule Übrige  

 

 

Struktur 

Die programminterne Fortbildung für die Lehrer/innen und Sozialpädagogen/innen 
der Förderzentren – orientiert an den guten Erfahrungen im Hauptschulprogramm 
– soll als Tandem-Fortbildung in Form von Regionalkonferenzen und Fachtagen 
umgesetzt werden. 

Vorbereitet wurde die Fortbildung durch die Steuergruppe, die sich aus den Ver-
treter/innen des Netzwerkes Berliner Schülerfirmen Anke Anders und Heinrich 
Börger sowie aus den Dozenten Dr. Bernhard Klockgether und Martin Gerstädt 
zusammensetzt. Diese ermittelte in der ersten Regionalkonferenz durch einen of-
fenen Informationsaustausch, die sich aus den Projektaufgaben und den spezifi-
schen Schulsituationen abzuleitenden Fortbildungsthemen. Die Themen entwi-
ckelten sich also in einem Spannungsfeld von Anforderungen, Wünschen und 
Herausforderungen. Die Regionalkonferenzen dienen: 

1. der Fortbildung  der teilnehmenden Lehrer/innen und Sozialpädagogen/innen 
zu ausgewählten Aspekten der schulbezogenen Jugendsozialarbeit  

2. der Intensivierung der Zusammenarbeit  beider Berufsgruppen, 

3. der regionalen Vernetzung  zwischen Schulen, Jugendhilfeträgern, 

4. der Festigung der Arbeitsstrukturen,  

5. der Reflexion der gemeinsamen Arbeitsergebnisse und Herausforderungen. 

Die folgende Schautafel bildet die überregionalen und regionalen Fortbildungsan-
gebote ab. Zu den drei Schwerpunkthemen werden jeweils theoretische und recht-
liche Aspekte sowie Konzepte aus der Praxis dargestellt. 

Die Senatsschulverwaltung und die Steuergruppe lenken und koordinieren die 
Fortbildungsangebote und organisieren Regionalkonferenzen. 
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Strukturiert wurden die einzelnen Regionalkonferenzen wie folgt: 

1. Kooperation Schule und Jugendhilfe : In der Gestaltung, der Intensivierung 
und der Institutionalisierung der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe 
liegt die zentrale Gelingensvoraussetzung für die Etablierung sozialpädagogi-
scher  Angebote an Schulen. 

2. Fachliches Schwerpunktthema : Für die Regionalkonferenzen ist jeweils ein 
Schwerpunktthema der Schulsozialarbeit aus zu wählen und vorzubereiten. 
Folgende Themenvorschläge bestehen: 

- Formen und Grade von Schuldistanz, typische Verläufe von Schuldis-
tanzierung und geeignete Interventionen; 

- Gewalt an Schulen, Formen, Entwicklungen, Methoden der Gewaltprä-
vention;  

- Elternarbeit; 

- interkulturelle Kompetenz; 

- Übergang Schule Beruf. 

überregionale  
Fortbildung/ 

Fachtag 

Gewalt- 
prävention 

Praxis- 
einheit 

Konzepte 

Praxisaus- 
tausch 

Rechts- 
grundlagen 

        Schul- 
       distanz Theorie 

Praxis- 
einheit 

Konzepte 

Praxisaus- 
tausch 

Rechts- 
grundlagen 

Übergang 
Schule 
Beruf 

Theorie 
Praxis- 
einheit 

Konzepte 

Praxisaus- 
tausch 

Rechts- 
grundlagen 

Tandem  
Sozialpädagoge/in + Lehrer/in an Förderzentren 

SenBWF 
Beratung / Vermittlung / 

Steuergruppe 

Regionalkonferenzen  
im Netzwerk 

Beirat 

Theorie 
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3. Themen der Teilnehmer/innen : Außerdem sollen in den Regionalkonferenzen 
die Themen und Anliegen der Teilnehmer/innen berücksichtigt werden. Hier 
verstehen sich die Dozenten als Prozessbegleiter der Teilnehmer/innen. Die 
Teilnehmer/innen behalten die Verantwortung für die weitere Bearbeitung der 
eingebrachten Themen, bspw. indem regionale Arbeitsgruppen gebildet wer-
den, gegenseitige Besuche oder Unterstützungen vereinbart werden.  

Der Abschluss der programminternen Fortbildung ist ein Fachtag, auf dem sich 
alle Programmteilnehmer/innen treffen. Auf dieser überregionalen Fachkonferenz 
besteht die Möglichkeit:  

- die Beschäftigung mit einzelnen Fachthemen  zu vertiefen,  

- Arbeitsergebnisse  auszutauschen sowie 

- vor dem Hintergrund bewehrter Arbeitsansätze Standards für die Ju-
gendsozialarbeit an Berliner Förderzentren  zu formulieren. 

 

Prozess 

Den Auftakt bildeten die ersten, von den Regionalberatern Anders/Börger durch-
führten Regionalkonferenzen. Im Zentrum dieser Konferenzen stand ein intensiver 
Erfahrungsaustausch, bei dem sich ein sehr unterschiedliches Bild zum Stand der 
Kooperation an den Förderzentren zeigte. Gleichzeitig konnten durch diese offen 
geführten Diskussionen Anregungen gegeben werden, die der Festigung der Tan-
demstrukturen dienten. Die Möglichkeit, Wünsche zu äußern, die sowohl die Fort-
bildungsthemen als auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Kooperation betrafen, 
ergab ein breites Meinungsspektrum mit einer vielfältigen Aufgabenstellung. In 
einer überregionalen Tagung der Schulleitungen und Träger wurden die Ergebnis-
se vorgestellt. 

In der ersten der drei von Dr. Klockgether/Gerstädt durchgeführten Regionalkonfe-
renzen16 setzten sich die Teilnehmer/innen mit dem Stand der Kooperation an ih-
ren jeweiligen Schulstandorten auseinander. Die beiden Berufsgruppen Leh-
rer/innen und Sozialpädagogen/innen teilten ihre jeweiligen Erwartungen mit und 
setzten sich mit den Arbeitskonzepten des jeweils anderen auseinander. Begleitet 
von Fachvorträgen und Seminardiskussionen erarbeiteten die Regionalkonferen-
zen Qualitätskriterien einer gelungenen Arbeitsteilung zwischen Schule und Ju-
gendhilfe. 

Die zweite Regionalkonferenz in 2008 beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit 
dem Thema „Gewalt an Oberschulen“. Der Fachvortrag „Strukturelle Gewalt“ er-
läuterte zunächst theoretische und rechtliche Hintergründe zu den Begriffen Ag-
gression und Gewalt. Die Unterscheidung verschiedener Formen von Gewalt (Be-
einträchtigung der physischen und psychischen Integrität der Person) ist für die 
                                                 
16 Die Materialien zu den einzelnen Regionalkonferenzen finden sich im Anhang.
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praxisorientierte sozialpädagogische und schulpädagogische Arbeit ebenso wich-
tig wie die Feststellung, dass strukturelle Gewalt ein ganz regelmäßiger, ja not-
wendiger Bestandteil schulischer (und gesellschaftlicher) Wirklichkeit ist.  

Im zweiten Teil wurde die Praxis in der Arbeit an den Schulen in den Blick gerückt. 
Hierbei spielte der Begriff „Grenzüberschreitendes Verhalten“ eine wichtige Rolle. 

Die dritte Regionalkonferenz in 2008 diente dazu, den Prozess der kooperativen 
Arbeitsteilung im Zuge der Umsetzung des Programms Jugendsozialarbeit an 
Schulen  in Bezug auf ihren Erkenntnisgewinn zum einen und der praktischen Re-
alisierbarkeit zum anderen zu hinterfragen. In diesem Zusammenhang stand ins-
besondere die Absicht, noch einmal zu erarbeiten, welche Themen in einer Fach-
tagung vertieft werden sollten. 

 

Eine Dokumentation der einzelnen Regionalkonferenzen, mit den Ergebnissen 
und Handouts der Veranstaltungen findet sich im Anhang (CD-ROM). 

2007: Regionalkonferenz: Gelingensbedingungen und Perspektiven der     
                                          Schulsozialarbeit 
2008: Regionalkonferenz: Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe 

Regionalkonferenz: Aggressives Verhalten an Oberschulen 
Regionalkonferenz: Auswertung der Qualitätskriterien für eine gelingende  
                                Kooperation 
Fachtag:   Yes, we can! 
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Fachtagung „Yes, we can“ am 11. Dezember 2008 

 
Die Fachtagung als überregionale Fortbildungseinheit ist in ihrer inhaltlichen Struk-
turierung ein zusammenfassender Höhepunkt der Fortbildungsreihe, deren The-
men durch die Regionalkonferenzen bestimmt wurden. Vorbereitet wurde die 
Fachtagung durch die Steuergruppe, die die Themenvorschläge aus den Regio-
nalkonferenzen sammelte. Da nicht alle Themen auf dem Fachtag berücksichtigt 
werden konnten, wurde in einer intensiven Diskussion eine Auswahl getroffen. 
Aufgrund der Veranstaltungen, die die ASIG im Rahmen des Netzwerkes Berliner 
Schülerfirmen regelmäßig zum Thema Berufsorientierung anbietet und aufgrund 
des geplanten Tandem-Fachtags zur „Elternarbeit“ im Mai 2009 wurden diese 
Themen hier nicht vertieft. 
 
Für die theoretische und praktische Bearbeitung der Themen in Workshops konn-
ten fachkompetente Dozenten/Dozentinnen gewonnen werden.  
 
Workshop 1:  Strukturelle Aspekte des Gelingens von  Schulsozialarbeit  

                   an Berliner Förderzentren     
                   Leitung: Frau Ute Wenzlaff-Zwick und Herr Oliver Knaute, Jugendamt Mitte 

 
Workshop 2:  Schuldistanz 
                            Leitung: Herr Achim Perner, August-Aichhorn-Institut 
 
Workshop 3:  Analytische Betrachtung der Erscheinun gsformen von  
                        Gewalt    
                                Leitung: Frau Sozan Azad, Bundesamt Mediation e.V. 
 
Workshop 4:  Besondere Aspekte in der Arbeit mit Sc hülerinnen und  
                        Schülern Sonderpädagogische r Förderzentren 

                      Leitung: Frau Birgit Sinapius und Hartmut Eilers (Sozialpädagogin und 
                      Schulleiter der Stötzner-Schule) 

 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz he rzlich bei der Cate-
ring-Schülerfirma der Loschmidt-Schule „Liefern ohne  Stress“ für die gute 
Versorgung und der Schülerfirma „manomedia“ der Prign itz-Schule für die 
Organisation des Fachtages bedanken. 
 
Im Folgenden haben die Dozenten/innen ihre Workshopschwerpunkte und Ergeb-
nisse dokumentiert. 
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Workshop 1: Strukturelle Aspekte des Gelingens von Schulsozialarbeit an 
Berliner Förderzentren 
Leitung: Frau Ute Wenzlaff-Zwick und Herr Oliver Knaute, Jugendamt Mitte 

 
Arbeitsweise 

In dem Workshop wurden mit Hilfe einer SOFT-Analyse die Gelingens-
bedingungen der Schulsozialarbeit an Berliner Förderzentren erarbeitet. Die 
SOFT-Analyse ist eine aktivierende Evaluationsmethode, die die Erfahrungen und 
die Erfolge sowie die Skepsis und die Kreativität der Prozessbeteiligten mit einbe-
zieht. 

Die Teilnehmer/innen des Workshops arbeiteten in verschiedenen Settings an fol-
genden Leitfragen: 

a) Satisfactions (Zufriedenstellendes) 

- Mit welchen Abläufen und Strukturen sind wir zufrieden? 

- Welche Bedingungen geben uns Sicherheit und tragen zum Erfolg unse-
rer Arbeit bei? 

b) Opportunities 

- Welche Entwicklungsmöglichkeiten und Innovationsziele gibt es? 

- In Welchen Bereichen liegen diese? 

- Welche Chancen sind bekannt, werden jedoch nicht genutzt? 

c) Faults (Fehler) 

- Wo gibt es Fehler, Störungen, Schwachstellen? 

- Was erzeugt Unzufriedenheit und Konflikte? 

- Was verhindert eine bessere Situation? 

d) Threats (Bedrohungen) 

- Welche bedrohlichen oder ungünstigen Entwicklungen kommen auf uns 
zu oder müssen von uns sehr wachsam beobachtet werden? 

Nachdem der Untersuchungsgegenstand mit allen Teilnehmern/innen geklärt wur-
de – Strukturelle Aspekte des Gelingens von Schulsozialarbeit – konnte die Arbeit 
in den Gruppen zu den verschiedenen Fragen beginnen. Die Zwischenergebnisse 
wurden anschließend mit allen Teilnehmern/innen diskutiert und dargestellt. Der 
erste Teil dieser Veranstaltung endet mit einer mehrdimensionalen Visualisierung 
von Chancen und Risiken auf dem aktuellen Stand der Entwicklung der Schulso-
zialarbeit an Berliner Förderzentren. 

Auf dieser Grundlage konnte am Nachmittag damit begonnen werden, relativ vali-
de Aussagen darüber zu formulieren, was den Erfolg in den einzelnen Kooperati-
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onsprojekten ermöglicht, befördert oder befördern könnte. Für die Feststellung 
dieser Aspekte ist es unerheblich ob oder inwieweit sie bereits Bestandteil einer 
zufrieden stellenden Praxis, Ausdruck von Unzufriedenheit oder Teil künftiger Lö-
sungen sind. 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse sollen verstanden werden als Stan-
dards der Schulsozialarbeit. Sie bieten sich an  

- als konzeptionelle Orientierung 

- als Argumentationshilfe gegenüber dem Kooperationspartner, der Se-
natsverwaltung oder der Programmagentur 

- als Instrument der (Selbst-)Evaluation 

 

Ergebnisse 

Teil 1: Ressourcen 

- An jeder Schule sollten zwei Sozialarbeiter, je eine Frau und ein Mann 
tätig sein. 

- Der Umfang sollte in der Regel zwei volle Stellen betragen. Hier müssen 
Aspekte wie Schülerzahl, Aufgabe der Schule, Sozialraumdaten u.a. be-
rücksichtigt werden. Dazu brauchte es ein transparentes Verfahren, um 
dem Bedarf der einzelnen Schule gerecht zu werden. 

- Schulsozialarbeit muss weiterhin durch die freien Träger der Jugendhilfe 
koordiniert und umgesetzt werden. 

- Für die Auswahl der freien Träger bedarf es eines transparenten Verfah-
rens, an dem vorrangig die Schulleitung und das örtliche Jugendamt 
sowie die Programmagentur und die Schulaufsicht beteiligt sind. 

- Für die Bereitstellung von Lehrerstunden für die Kooperation mit dem 
Schulsozialarbeiter bedarf es einer Regelung, die die Aufgabe der Ko-
operation als Arbeitsgegenstand anerkennt.  

- Schulsozialarbeit benötigt eine infrastrukturelle Ausstattung am Stand-
ort, die durch den Schulträger zur Verfügung gestellt wird. Dazu gehö-
ren: zwei Räume, PC, Internet, eigener Telefonanschluss. 

 

Teil 2: Kooperation 

- Schulsozialarbeit ist im Schulprofil (Schulprogramm, Leitbild, pädagogi-
sche Konzeption) integriert. 

- Insbesondere im Zuge der Etablierung am jeweiligen Standort, unter-
stützt die Schulleitung die Schulsozialarbeit um Lehrerkollegium. Dies 
geschieht u.a. durch die Vorstellung der Akteure, Werben für die Ange-
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bote, Schaffung struktureller Bedingungen (Raumplan, Stundentafel, 
Jahresarbeitsplanung) und Interesse für den Stand der Arbeitsergebnis-
se. 

- Schulsozialarbeit sollte in den Gremien der Schule integriert sein (re-
gelmäßige Teilnahme, fester Punkt auf der Tagesordnung). 

- Aufgaben des Kooperationslehrers und des Schulsozialarbeiters sind in 
einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Schule und dem Freien 
Träger der Jugendhilfe geregelt. Ebenso wie die einzelnen Angebote 
und Aktivitäten der Schulsozialarbeit, die infrastrukturelle Unterstützung 
und Vereinbarungen zur Qualitätssicherung. 

-  Der Träger stellt seine fachlichen und infrastrukturellen Ressourcen der 
Kooperation zur Verfügung. Dazu gehören Arbeits- und Veranstaltungs-
räume, Beratungs- und Freizeitangebote aber auch Kontakte und 
Kenntnisse in der Jugendhilfe. 

- Die Schulsozialarbeit ist in die Zuständigkeiten- und Kommunikations-
struktur des Trägers fest eingebunden.  

- Die dienstliche Aufsicht geschieht durch den Vorgesetzten des Trägers. 

- Vereinbarungen, Absprachen und Überprüfungen werden rangtreu ge-
troffen. Grundsätzliche und strategische Fragen werden zwischen 
Schulleitung und Bereichsleitung des Jugendhilfeträgers besprochen. 
Fragen die Umsetzung betreffend, werden zwischen den kooperieren-
den Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen geklärt. 

Teil 3: Qualitätssicherung 

- Lehrer/innen und Sozialpädagogen/innen nehmen gemeinsam an ver-
bindlichen Fortbildungen und Supervisionen teil. 

- Die Evaluation findet zwischen Schule und Jugendhilfeträger auf der 
Grundlage gemeinsam formulierter Ziele und Kriterien statt. 

- Berlinweit abgestimmte Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit 
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Workshop 2: Schuldistanz 
Leitung: Herr Achim Perner, August-Aichhorn-Institut 

Herr Perner übermittelte für die Dokumentation seines Workshops den Aufsatz „Grundle-
gende Gedanken zum Problem der Schulsdistanz“17, den er gemeinsam mit Frau Ulrike 
Fickler-Stang verfasst hat. 

Die schwierige Situation, in der sich die Berliner Schulen befinden, drückt sich un-
ter anderem in der konstant hohen Zahl von 15.000 schuldistanten Schülern aus 
und in der starken Dauerbelastung der Lehrer, die, wie der hohe Krankenstand 
zeigt, auf Kosten ihrer Gesundheit geht.  Versuche, daran etwas zu ändern, set-
zen, wenn sie nicht nur punktuelle Wirkung haben sollen, eine systematische Ana-
lyse der Situation an den Schulen voraus und eine differentielle Analyse der Prob-
leme, vor denen sie stehen.  Das August-Aichhorn-Institut hat darum ein differen-
tialdiagnostisches Instrumentarium entwickelt, das es erlaubt, a) den spezifischen 
Förderbedarf einzelner Schüler zu erheben und b) die Zusammensetzung von 
Lerngruppen zu steuern, um Führungsprobleme von Klassen zu reduzieren. Die 
Schwierigkeiten, vor denen die Schulen heute stehen, können aber nicht auf eine 
Häufung individueller Problemlagen reduziert werden. Denn sie haben strukturelle 
Hintergründe, die die Schulen und die Schulpädagogik vor neue Herausforderun-
gen stellen und strukturelle Antworten erfordern. 
 
Neben ihrem bildungspolitischen Auftrag erfüllt die Schule zwei wesentliche Funk-
tionen: die kulturelle Integration (durch die Kanonisierung des Wissens und die 
Stiftung kultureller Identität) und die Gewährleistung von Chancengleichheit (durch 
die Eröffnung sozialer Aufstiegschancen durch Bildung). Es genügt, auf die PISA-
Studien zu verweisen, um zu belegen, dass die Schulen ihren drei grundlegenden 
Aufgaben nur ungenügend nachkommen, in einem Land, das auf eine stolze Bil-
dungstradition zurückblicken kann und dessen Zukunft in einer postindustriellen 
und globalisierten Welt bildungsabhängig ist. 
 
Die folgenden Gedanken gehen von der grundsätzlichen Überlegung aus, dass 
man von den Schülern nicht erwarten kann, gern in die Schule zu gehen, wenn 
ihre Lehrer das nicht tun. Es liegt auf der Hand, warum Lehrer auch dann in die 
Schule gehen, wenn sie es nicht gern tun: Weil ihr Beruf das erfordert, der als sol-
cher ein Teil ihrer sozialen und persönlichen Identität ist, weil sie Geld verdienen 
müssen und nicht arbeitslos werden wollen. Aber warum sollten Schüler in die 
Schule gehen, wenn sie es nicht gern tun, wenn sie für sich keinen Sinn damit 
verbinden können? Wir wollen keinesfalls den Sinn der gesetzlichen Schulpflicht in 
Frage stellen, die die das Recht auf Bildung für alle garantiert und die es dem 
Staat erlaubt, dieses Recht auch für Kinder aus bildungsfernen Milieus durchzu-

                                                 
17 Es handelt sich bei diesen Überlegungen um die einleitenden Gedanken einer förderdiagnosti-
schen Untersuchung, die die Autoren als Mitglieder des August-Aichhorn-Instituts im Auftrag von 
ASIG durchgeführt haben. 
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setzen. Die moderne Schulpädagogik, die Schule und Unterricht nicht mehr nicht 
mehr als eine disziplinierende Pflichtveranstaltung begreift, zielt aber auf entwick-
lungsfördernde Bildungsprozesse, die zur Voraussetzung haben, bei den Schülern 
Interesse und die Bereitschaft zur Mitarbeit zu wecken. Das scheint heute bei ei-
nem zu groß gewordenen Teil der Schüler nicht mehr ausreichend  zu gelingen. 
 
Die pädagogischen Schwierigkeiten, vor denen viele Schulen heute stehen, sind 
nicht schul-, sondern sozialpädagogischer Natur und darum mit schulpädagogi-
schen Mitteln auch nicht zu lösen. Sie sind auf  gesellschaftliche Veränderungen 
zurückzuführen, die die Schulen strukturell überfordern und vor kaum lösbare Auf-
gaben stellen. Wenn ein Lehrer Tag für Tag die Erfahrung macht, den Aufgaben, 
die er lösen soll, nicht gewachsen zu sein, erlebt er das als Ungenügen seiner 
selbst oder der Institution. Er wird unzufrieden mit sich und seiner Arbeit, weil er 
nicht der Lehrer sein kann, der sein will und der er werden wollte, als er sich für 
diesen Beruf entschieden hat. Er verliert dadurch jene Idealisierung seiner Tätig-
keit, die das notwendige Ferment eines lebendigen unterrichtlichen Geschehens 
ist, und als Folge davon Unterricht gerät  zur mechanischen Routine. In der ange-
spannten Situation, in der sich die Schulen heute befinden, bleiben Schüler, die 
mit der Schule keinen Sinn und keine Hoffnungen verbinden können, dann der 
Schule dann fern. Es erscheint uns daher für den Abbau und die Prävention von 
Schuldistanz dringend geboten, Lehrern die Arbeitsbedingungen zu geben, die sie 
brauchen, um die Lehrer sein zu können, die sie sein wollen. 
 
Das Dilemma, vor dem die Schulen heute stehen, scheint uns in folgender Kons-
tellation zu bestehen: Einerseits haben sich die primären sozialisatorischen Be-
dingungen so weit verschlechtert, dass ein unbestimmt großer Anteil der Schüler, 
die heute eingeschult werden, im Grunde nicht schulreif ist, während andererseits 
die Leistungsanforderungen, die an Schulabgänger gestellt werden, gestiegen 
sind. Von den Schulen damit gefordert, bei schlechteren Eingangsvoraussetzun-
gen und unter schlechteren infrastrukturellen und soziokulturellen Bedingungen 
sowie verschärftem Wettbewerb mehr zu leisten. Entsprechend groß ist der Leis-
tungsdruck, der auf Lehrern und Schülern lastet und sie eminent stresst. Stress ist 
aber keine gute Voraussetzung für gelingende Lern- und Bildungsprozesse. So 
hat sich ein Zirkel des Missmuts entwickelt, der durchbrochen werden muss, wenn 
die allgemeine Situation in den Schulen verändert und in eine positive Grundstim-
mung zurückverwandelt werden soll. 
 
Die sozialisatorischen Voraussetzungen, mit denen Kinder heute eingeschult wer-
den, weisen zwei divergente Richtungen auf: diejenigen, bei denen die primären 
Sozialisationsprozesse zufriedenstellend verlaufen sind, sind offener, freier und 
selbständiger und somit auch lernfähiger als frühere Generationen, wenn sie ein-
geschult werden, während andererseits die Zahl derjenigen besorgniserregend 
zugenommen hat, die bei ihrer Einschulung nicht die erforderlichen Voraussetzun-
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gen mitbringen. Peter Struck und Ingo Wirtl haben in einem gedankenreichen, a-
ber leider schlecht geschriebenen Buch18 darum schon vor zehn Jahren für eine 
sozialpädagogisch orientierte Neubestimmung der Schulpädagogik und für eine 
Zweiteilung des Bildungssystem in eine bildenden und einen entwicklungsfördern-
den Strang mit fließenden Übergängen plädiert. Ihr unseres Erachtens gut be-
gründeter Vorschlag ist bis heute Desiderat geblieben. Das Schulsystem hat sich 
den veränderten Voraussetzungen bei der Einschulung mit der Aufnahme vor-
schulpädagogischer Elemente in die Grundschulpädagogik angepasst. Der Ein-
bruch in den Schulbiographien erfolgt nun meist beim Wechsel in die Sekundar-
stufe I, die von vielen Schülern als ein pädagogischer Kulturschock erlebt wird, 
von dem sie sich in der Folge nicht mehr erholen. Denn während die Grundschul-
pädagogik auf die veränderten Einschulungsvoraussetzungen reagiert hat, hat die 
Pädagogik der Sekundarstufe die erhöhten Leitungsanforderungen im Blick, die  
eine postindustrielle Gesellschaft an sie stellt, die sich in einer globalen Wettbe-
werbssituation befindet. Letzteres hat in der Schulpädagogik zu einer Verengung 
des klassischen Bildungsbegriffs auf  instrumentelle Ausbildungskonzepte geführt, 
während Ersteres dessen eine sozialpädagogische Erweiterung erforderlich 
macht. In der  Kluft zwischen Pädagogik der Grundschule  und der Sekundarstufe 
I kommt dieser Systemwiderspruch zum Ausdruck, der sich – unter anderem – im 
Problem der Schuldistanz niederschlägt. 
 
Die Schule hat aber nicht nur systemische, sondern auch institutionelle Probleme. 
Sie soll die Schüler zu selbständig und selbstverantwortlich handelnden Menschen 
erziehen, aber die Lehrer an staatlichen Schulen dürfen selbst nicht so selbständig 
und selbstverantwortlich handeln, wie ihre Schüler es sollen. Die institutionelle 
Struktur der staatlichen Schulen und ihrer Verwaltung und ist noch weitgehend 
von der Gesellschaftsordnung der Zeit geprägt, in der die gesetzliche Schulpflicht 
ins Leben gerufen wurde, nämlich ständisch. Zwischen dem staatlichen Unter-
richtswesen und der Pädagogik, die an den Hochschulen gelehrt wird, klafft so der 
Gegensatz zwischen einer ständischen und einer demokratischen Ordnung und 
den impliziten Menschenbildern, die ihnen zugrunde liegen:  dem außen- und dem 
innengeleiteten Menschen. Lehrer erleben das, wenn sie nach dem Studium in die 
Schulen wechseln, als einen „Praxisschock“. Die Wirklichkeit des Unterrichtswe-
sens, der sie nun begegnen (die Schulpraktika haben ihnen davon keinen wirkli-
chen Eindruck vermittelt), lassen sie das meiste, was sie in ihrem Studium gelernt 
haben, als idealistisches Gerede über Bord werfen, das mit der Wirklichkeit an den 
Schulen nichts zu tun hat. Der große Druck, unter dem sie vom ersten Arbeitstag 
an stehen, lässt ihnen wenig Spielraum, sich zu fragen, ob das nicht eher mit der 
schulischen Wirklichkeit zu tun hat, die sie nun erleben und erleiden, als mit dem, 
was ihnen im Studium beigebracht worden ist. So siegt die normative Kraft des 
Faktischen des staatlichen Schulwesens, das auf eine Geschichte von bald 300 
Jahren zurückblicken kann, über die innovativen Potentiale, deren es dringend 
                                                 
18 Peter Struck, Ingo Würtl (1999): Vom Pauker zum Coach. Die Lehrer der Zukunft 
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bedürfte, um sich von innen heraus zu reformieren. Auf diese Weise setzt sich die 
unglückliche und spezifisch deutsche Tradition der angeordneten Reformen von 
oben fort, die dann in der Praxis nur schlecht und schleppend umgesetzt werden. 
Die teilweise gravierenden Anlaufschwierigkeiten bei der Implementierung der 
Schulsozialarbeit ist dafür nur ein Beispiel von vielen. In einer Zeit des beschleu-
nigten Wandels und des globalen Wettbewerbs gerät das zum bildungspolitischen 
und ökonomischen Wettbewerbsnachteil. Wir meinen: Die Lehrer müssen die 
Schule zu ihrer Sache machen dürfen, damit die Schüler sie zu ihrer machen kön-
nen. Letzteres wird einhellig gewollt, ersteres nicht gestattet. Den Schülern bleibt 
dieser paradoxe Widerspruch nicht verborgen, der ihnen de facto mehr Spielraum 
lässt als ihren Lehrern, deren disziplinarische Mittel begrenzt sind und vielen we-
nig Eindruck machen, und deren pädagogische Möglichkeiten beschnitten sind 
durch starre institutionelle Strukturen, die ihren Handlungsspielraum begrenzen, 
und durch fehlende Ressourcen – ökonomische, infrastrukturelle und die eigenen, 
die auf der Strecke  geblieben sind durch den desillusionierenden Verlust ihrer 
pädagogischen Ideale. Unterrichten setzt nämlich Idealisierung voraus, insofern 
Ideale ausdrücken, was sein soll, aber noch nicht ist. Sonst gerät es zum Schlei-
fen, das nicht vor Augen hat, was sein soll, sondern sein muss. Es ist dann kein 
Wunder, dass viele Schüler sich dem entziehen, in einer Zeit, die nicht die nicht 
das Gehorchen und Unterwerfen, sondern die Selbstverwirklichung ganz groß auf 
ihre Fahnen geschrieben hat. Die Schule muss ihnen, wenn sie selbst mit dem 
Schulbesuch nichts für sie Sinnvolles mehr verbinden können, als das Gegenteil 
dessen erscheinen, was ihnen sonst versprochen und gepredigt wird. Es hätte 
darum auch nicht viel Sinn, sie mit gesetzlichen Mitteln in die Schule zu zwingen, 
denn gewonnen wäre damit nicht viel. Sie müssen für die Schule gewonnen wer-
den, und dazu muss die Schule die Mittel und Möglichkeiten erhalten, dass sie sie 
gewinnen kann. Denn objektiv und auf lange Sicht ist der Schulbesuch natürlich 
ein Gewinn für sie. Die meisten wissen das und sehen es auch ein. Aber sie leben 
nicht nur für die Zukunft, sondern auch und vor allem in der Gegenwart, einer Ge-
genwart, die ihnen Selbstbestimmung, Glück und Befriedigung nicht erst für späte-
re Zeiten verspricht, als Lohn für die Mühen des Lernens, sondern hier und jetzt. 
 
Es ist nicht recht einzusehen, warum den Lehrern an staatlichen Schulen nicht das 
gleiche Recht auf institutionelle Selbstverwaltung zu gestanden wird wie den 
Hochschullehrern. In den Privatschulen ist das der Fall, und ihre Erfolge zeigen, 
wie fruchtbar das ist. Wir wollen keinesfalls für ein flächendeckendes Netz von 
Privatschulen plädieren und noch weniger, wie einige es getan  haben, für eine 
generelle Privatisierung der Schulen. Denn auf lange Sicht würde das Schulwesen 
dann von Marktgesetzen beherrscht, die unweigerlich zur Entwicklung eines Drei-
Klassen-Systems führen würde, das niemand ernstlich wollen kann: Eliteschulen 
für Reiche, denen es an nichts fehlt, Schulen für Arme aus sozial schwachen und 
bildungsfernen Milieus, und Schulen für die, sozial dazwischen stehen und für Ar-
me mit sozialem Aufstiegswillen. Eine solche Dreigliederung würde vielleicht Sinn 
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machen, wenn die Schulen für Arme finanziell vom Staat deutlich besser ausges-
tattet würden, um die Bildungs- und Wettbewerbsnachteile ihrer Schüler wirksam 
zu kompensieren, aber damit ist wohl nicht zu rechnen. Die Erschwerung oder gar 
Blockierung der Gründung privater Schulen ist aber auch keine Lösung. Fruchtba-
rer wäre es, den Lehrern an staatlichen zu Schulen den gleichen gestaltenden 
Spielraum einzuräumen wie an den privaten. So sind in Baden-Württemberg auf 
Grund einer Sonderentwicklung bis auf zwei alle Schulen für Erziehungshilfe Pri-
vatschulen, die als staatliche Ersatzschulen anerkannt sind. Natürlich gelten für 
sie dieselben Zielvorgaben und Rahmenrichtlinien wie an anderen Schulen, aber 
im Einsatz ihrer Mittel und der pädagogischen Gestaltung sind sie frei. Zudem 
bringt jeder Schüler, der dort aufgenommen wird, ein Kontingent von zehn Stun-
den Jugendhilfe im Monat mit. Es wäre der Mühe wert und bedürfte auch keines 
großen Aufwandes, die Zufriedenheit und den pädagogischen Erfolg der Lehrer an 
diesen Schulen mit dem der Lehrer an den Berliner Förderzentren zu vergleichen. 
Zwei Punkte scheinen uns dringend geboten, wenn man die Arbeitsbedingungen 
an den Schulen verbessern will: Institutionelle Selbstverwaltung analog zu den 
Hochschulen (das schließt die Wahl der Schulleitung und die Besetzung freier 
Stellen durch das Kollegium ein), und pädagogische Gestaltungsmöglichkeiten wie 
an den Privatschulen. 
 
Wir haben oben die Kluft zwischen der pädagogischen Wirklichkeit in den Schulen 
und der Pädagogik, die an den Hochschulen gelehrt wird, zum Ausgangpunkt für 
eine Kritik der pädagogischen Wirklichkeit genommen. Daraus folgt allerdings 
nicht, dass die Lehrerausbildung nicht reformbedürftig wäre. Sie ist es, und zwar 
dringend. Zwei Punkte vor allem scheinen uns bedenkenswert: Zum einen hat die 
Schulpädagogik noch kaum auf die veränderten sozialisatorischen Einschulungs-
voraussetzungen reagiert. Die Entwicklungsrückstände, mit denen viele Kinder 
heute eingeschult werden, machen unseres Erachtens die Erweiterung der Grund- 
und Hauptschulpädagogik um sozialpädagogische Perspektiven unumgänglich. 
Dazu scheinen uns Lehrveranstaltungen am besten geeignet, die von angehenden 
Schul- und Sozialpädagogen gemeinsam besucht werden, wie es an manchen 
Hochschulen Bestandteil der sonderpädagogischen Studiengänge ist, z.B. am In-
stitut für Rehabilitationswissenschaften an der Humboldt-Universität. Sozialpäda-
gogischer Förderbedarf besteht aber nicht nur bei den Schülern der Förderzent-
ren, und es ist absehbar, dass Sozialarbeiter und -pädagogen an den Schulen 
künftig eine gewichtigere Rolle spielen werden als bisher. Um die Probleme, vor 
die Schulen heute gestellt sind, zu lösen, genügt es allerdings nicht, Sozialpäda-
gogen ergänzend als eine Art Feuerwehr in die Schulen zu holen, die Schulpäda-
gogik muss selbst sozialpädagogischer werden. Umgekehrt müssen aber auch die 
Sozialarbeiter, die in Schulen arbeiten, gelernt haben, schulpädagogisch zu den-
ken, so dass uns die Integration schulpädagogischer  Elemente in ein Schwer-
punktstudium Schulsozialarbeit in gleicher Weise unabdingbar scheint. Angesichts 
des Drucks, der Komplexität  und der Größe der Aufgabe, vor Schulsozialarbeiter 
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stehen, stellen wir uns ein schulpädagogisches Schwerpunktstudium als Ergän-
zungsstudium für Sozialarbeiter vor, die im Bereich der Jugendhilfe Feld- und das 
heißt Berufserfahrung haben. Schul- und Sozialpädagogik haben verschiedene 
Aufgaben und Orientierungen und unterschiedliche historische Wurzeln. Daraus 
haben sich unterschiedliche Sprachen und Sichtweisen entwickelt, die die Ver-
ständigung zwischen ihnen erschweren. Seminare, die sie als Studenten gemein-
sam besucht haben, scheinen uns das geeignetste Mittel zu sein, diese Verständ-
nisschwierigkeiten zu überwinden. 
 
Der andere Punkt betrifft die curriculare Form der Lehrerausbildung. Unterrichten 
ist eine praktische Tätigkeit, und praktische Tätigkeiten lernt man vor allem in der 
Praxis, die in der Ausbildung von Lehrern (wie übrigens auch von Sozialarbeitern 
und -pädagogen) nur eine untergeordnete Rolle spielt. Niemand würde sich einem 
Arzt vertrauen, der seinen Beruf überwiegend im Hörsaal gelernt hat und über 
nicht mehr Praxiserfahrung verfügt als ein Lehramtsstudent am Ende seines Stu-
diums. Die Ausbildung von Lehrern (und Sozialarbeitern) sollte u. E. einen viel 
stärkeren Praxisbezug haben, und zwar auf zwei Ebenen: Zum einen verfügen die 
meisten Lehrenden der Lehramtsstudiengänge über keine oder nur wenig unter-
richtliche Erfahrung. Uns erscheint es unabdingbar, dass ein Hochschullehrer, der 
künftige Lehrer ausbildet, die unterrichtliche Wirklichkeit nicht nur aus seiner Schü-
lerzeit kennt, und dass er sie regelmäßig erneuert. Wir denken dabei an Ärzte, die 
praktisch gearbeitet haben müssen, bevor sie lehren und nicht aufhören zu prakti-
zieren, wenn sie zu lehren beginnen. Und zum anderen sollte Lehramtsstudenten 
während des Studiums mehr Gelegenheit gegeben werden, die schulische Praxis 
aus eigener Erfahrung kennenzulernen. Wir denken dabei, ohne das hier vertiefen 
zu wollen, an die duale Ausbildung, wie sie in praktischen Berufen üblich ist. Dabei 
muss der Anteil der Hochschule natürlich ein deutlich größerer sein als der der 
Berufsschule bei angehenden Maurern oder Tischlern. 
 
Ein letzter Punkt verdient noch Erwähnung. Während die Schwierigkeiten an den 
Schulen zugenommen haben, sind in der Jugendhilfe Mittel gestrichen worden, 
und zwar in beträchtlichem Umfang. Die Schwierigkeiten, vor den denen Schulen 
stehen, haben sich dadurch verschärft, dass Schüler, die außerschulische Hilfen 
dringend brauchen, aber nicht erhalten, ihre Probleme in die Schulen tragen, die 
davon überfordert sind. Die flächendecke Implementierung der Schulsoziarbeit 
scheint uns, wenn sie hinreichend ausgebaut und ausgestattet wird, ein vielver-
sprechender Ansatz, das bisherige Nebeneinander von Schul- und Sozialpädago-
gik zu überwinden und in ein fruchtbares Miteinander zu verwandeln. Denn sie 
eröffnet die Möglichkeit,  Maßnahmen der Jugendhilfe durch die vertragliche Ein-
bindung ihrer Träger an die Schulen zu binden, um schuldistante Schüler durch 
sozialpädagogische Förderung und Unterstützung in sie zurückzuführen. Dazu 
bedarf es der Entwicklung  innovativer Angebote im schulischen Rahmen. Wir 
denken dabei an Kleingruppen, die z.B. Konzentrations- und Atemübungen für 
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unruhige Schüler anbieten oder Kreativitätsübungen für gehemmte Schüler, an 
sozialpädagogisch orientierte Lerngruppen oder Gesprächsgruppen für Eltern 
schwieriger Schüler. 
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Workshop 3: Analytische Betrachtung der Erscheinung sformen                  
von Gewalt 
Leitung: Frau Sozan Azad, Bundesamt Mediation e.V. 
 
 

Anliegen des Workshops war es, mit den Teilnehmern Erfahrungen zum Thema 
Gewalt an Förderschulen zu untersuchen. Dabei interessierten uns folgende Fra-
gen: Welche Formen von Gewalt begegnen uns an Schulen? Welche Bedingun-
gen an Schulen können Gewalt begünstigen? Und Was sind Möglichkeiten einer 
wirksamen Gewaltprävention? 
 
Zunächst setzten sich die Teilnehmer mit der systemischen Sichtweise auf Gewalt 
auseinander. Gewalt entsteht, das konnte an verschiedenen Beispielen deutlich 
gemacht werden, nicht in der Interaktion der offensichtlich Beteiligten, sondern ist 
immer auch Ausdruck und Folge begünstigender Bedingungen im System Schule. 
Hier wirken vielfältige Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen aufeinander. 
 
Ein nachhaltiges Konzept der Gewaltprävention versucht diese verschiedenen 
Aspekte im System Schule zu berücksichtigen. In der Untersuchung von Gewalt-
vorkommen als auch bei der Entwicklung geeigneter Strategien zur Abwendung 
von Gewalt, rücken drei Dimensionen in den Vordergrund: 
 

1. die pädagogischen Haltung  gegenüber dem Schüler als auch gegenüber 
dem gewalttätigen Verhalten 

2. der pädagogische Rahmen , in dem sich schulische Bildung und Erziehung 
vollzieht, und schließlich 

3. die pädagogischen Methoden, die  
 
Der Workshop kam zu folgenden Ergebnissen: 
 
1. die pädagogische Haltung ist gekennzeichnet von 

- von der eindeutigen Ablehnung gegenüber Gewalt als Mittel der Auseinan-
dersetzung an Schulen 

- von der Notwendigkeit gegen Gewalt vorzugehen  

- von der Überzeugung, dass es notwendig und hilfreich ist, mit den Schü-
lern, die sich gewalttätig verhalten, (wieder) ein kooperatives Verhältnis 
aufzubauen 

- der Sichtweise, dass Gewalt kein Ereignis ist, dass den einzelnen Schüler 
betrifft, sondern, dass es im System Schule entsteht, und mit den Bedin-
gungen am konkreten Standort verbunden ist 
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- der Einsicht, dass nur ein kollegiales, abgestimmtes Handeln aller Lehre-
rinnen und Lehrer sowie aller Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
notwendig ist, um wirksam präventiv gegen Gewalt vorzugehen 

-  

2. der pädagogischen Rahmen 

- vermittelt den Schülern und den Erwachsenen Sicherheit  

- muss definiert sein durch klare Regeln, Verbote und Sanktionen 

- ist gerade für Schüler notwendig, die unsicher sind, in der Frage wie gehe 
ich mit Wut, Frust und Enttäuschung um 

- ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Diskussionsprozesses aller Päda-
gogen unter Einbeziehung der Schüler und ihrer Eltern 

- bedarf immer wieder einer kritischen Überprüfung 

 
3. hilfreiche Methoden der Gewaltprävention sind 

- annehmend – die Schüler werden in ihrer Persönlichkeit akzeptiert, d.h. 
nicht, dass immer ihr Verhalten akzeptiert erden muss 

- lösungsorientiert – die konkrete Verringerung des Gewaltgeschehens steht 
im Vordergrund, nicht die „Klärung“ wer ist Schuld oder was sind die Ursa-
chen 

- kooperativ – es muss jederzeit möglich sein, mit dem Schüler wieder in eine 
Zusammenarbeit zu kommen, d.h. auch beteiligte Schüler wieder zur Un-
terstützung zu gewinnen, gemeinsam Gewalt an der Schule künftig zu ver-
hindern 

Im weiteren Verlauf des Workshops wurden die verschiedenen Aspekte der Ge-
waltprävention durch die Arbeit an Fallbeispielen deutlich gemacht. Durch Übun-
gen konnten die Teilnehmer sich mit der Wirkung von lösungsorientierten Metho-
den der Gewaltprävention vertraut machen. Der Workshop wurde wesentlich ge-
tragen von der Betroffenheit und der regen Beteiligung der Teilnehmer sowie von 
der positiven Grundhaltung konstruktiv mit schwierigen Situationen im beruflichen 
Alltag an Schulen umzugehen. 
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Workshop 4: Besondere Aspekte in der Arbeit mit Sch ülerinnen und Schü-
lern Sonderpädagogischer Förderzentren 
Leitung: Frau Birgit Sinapius und Hartmut Eilers (Sozialpädagogin und Schulleiter der Stötzner-
Schule) 
 

Ziel dieses Seminars ist die Auseinandersetzung mit Aspekten und Merkmalen in 
der Arbeit mit Schülern mit besonderem Förderbedarf. Für die Sozialpädagogin-
nen ist diese Auseinandersetzung von herausragender Bedeutung. Die Arbeitsan-
sätze der Schulsozialarbeit – Methoden des Sozialen Lernens, der Gewaltpräven-
tion, des Verhaltenstrainings oder der psychosozialen Begleitung – müssen immer 
auch abgestimmt sein auf die kognitiven, emotionalen und motivationalen Bedin-
gungen des einzelnen Schülers. Für die Arbeit mit Schülern mit besonderem För-
derbedarf bietet die Veranstaltung von Herrn Eilers einen anregenden und um-
fangreichen Überblick. 

Im zweiten Teil des Workshops stellte Frau Siniapius praktische Beispiele vor – 
Übungen aus dem Bereich des Sozialen Lernens – in denen die besonderen As-
pekte der Schülerpersönlichkeit berücksichtigt wurden. Im weiteren Verlauf der 
Veranstaltung wurde der Wunsch vielfach geäußert, diese Arbeit für Schüler an 
Förderzentren z.B. in weiteren Regionalkonferenzen im Rahmen des Programms 
fortzusetzen. 

Ziele und Aufgaben von Förderzentren 

- Förderschwerpunkt „Lernen“ 

- Förderschwerpunkt „Emotional-Soziale Entwicklung“ 

- Diagnostik 

- Merkmale emotional-sozialer Entwicklungsstörungen 

- Hilfesysteme und pädagogische Interventionen 

Ziele und Aufgaben sonderpädagogischer Förderung 
(SoPädVO § 2 Abs. 1 und 2) 

- Sonderpädagogische Förderung soll Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischen Förderbedarf „ein möglichst hohes Maß an schulischer 
und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbständiger 
Lebensgestaltung ermöglichen.“  

Förderschwerpunkt Lernen 

- Sonderpädagogisch gefördert werden Schülerinnen und Schüler, bei denen 
eine erhebliche und lang andauernde Beeinträchtigung des Lern- und Leis-
tungsverhaltens feststellbar ist. 
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Förderschwerpunkt Emotional-Soziale Entwicklung  
(SoPädVO § 13 Abs 1) 

Schülerinnen und Schüler, „die auf Grund von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie des Erlebens und des 
Verhaltens (...) in der allgemeinen Schule nicht oder nicht hinreichend unterstützt 
werden können“.  

Ziele der Förderung sind:  

„... der Erwerb und die Festigung emotional-sozialer Kompetenzen, eine bestmög-
liche schulische und berufliche Eingliederung sowie die Befähigung zu einer indi-
viduell und sozial befriedigenden Lebensführung“. 

Maßnahmen zur Förderung:  

„ (...) im gemeinsamen Unterricht, in sonderpädagogischen Kleinklassen (...) und 
in sonderpädagogischen Einrichtungen ggf. in Verbindung mit Maßnahmen der 
Jugendhilfe (...). Dabei sind Unterricht, Erziehung und Hilfeplanung aufeinander 
abzustimmen.“ 

Förder-Diagnostik 

1. Berücksichtigung der behinderungsspezifischen Vorgeschichte 

2. Beratung mit Erziehungsberechtigten 

3. Überprüfung des Entwicklungs- und Leistungsstandes (u. a. durch  Beo-
bachtung) 

4. Kognitive Leistungsüberprüfung durch anerkannte Testverfahren (Hawik, 
SON-R, K-ABC, CFT) 

5. Empfehlungen für (sonderpädagogische) Förderung 

6. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Statusfeststellung) 

Pädagogische Interventionen Im Schulalltag 

- Agieren statt Reagieren 

- Loben 

- Ignorieren 

- Spiegeln, Rückmeldungen 

- Auszeit „Time-out" 

- Mediation (Schulinsel, Buddy, Schulstation) 

- Methoden des sozialen Trainings 
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Literatur der Senatsverwaltung für Bildung, Wissens chaft und For-
schung 

- Schulgesetz, Grundschulverordnung, Sonderpädagogikverordnung, 
Rahmenlehrpläne für die verschiedenen Schultypen 

- Förderung im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung - 
Sonderpädagogische Förderung in den Berliner Schulen (Handreichung) 

- Kooperation von Schule und Jugendhilfe (Handlungsempfehlung) 

- Rundschreiben I Nr. 41/2003: Hinsehen und Handeln 

- Notfallpläne für die Berliner Schule: Hinsehen und Handeln nach 
Gewaltvorgängen (Verstehen und Handeln IX) 

- Schuldistanz. Eine Handreichung für Schule und Jugendhilfe 

- Schul-Rundschreiben Nr. 53/2006: Einheitliches Verfahren zur Überwa-
chung 
der SchulpflichtBA Rdf, Schulamt: Überwachung der Schulpflicht (Neuauf-
lage 
der Schulversäumnisanzeige ab Schuljahr 07/08 

- »    Schul- und Jugend-Rundschreiben Nr. 1/2006 über 
die gegenseitige Information und Zusammenarbeit von 
Jugendämtern und Schulen 

 

Merkmale kindlichen Verhaltens, aus denen sich sonderpädagogische Förderung 
im Bereich „emotionale und soziale Entwicklung “ ableiten lässt. 

 

Notwendige Bedingungen: 

- Mit vorhandenen pädagogischen Mitteln nicht zu beheben, 

- Selbst- und / oder Fremdgefährdung, 

- Außer-gewöhnlicher Schweregrad, 

- viele negative Verhaltensmuster, 

- personen- und situationsunabhängig, 

- Zeitliches Überdauern. 

 

Ursachenfelder: 

- medizinische, 

- psychologische, 

- erzieherische, 
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- soziale ökonomische, 

- gesellschaftliche. 

 
 

Beobachtbares Verhalten/Beobachtungsfelder 

 

Arbeitsverhalten  emotionale Entwicklung Sozialverh alten  

Verweigerung  

Vermeidung 

Konzentration 

Durchhaltevermögen 

Motivation 

Aufmerksamkeit 

Wahrnehmung 

Körperkoordination 

Psychomotorik 

Geschwindigkeit 

Organisation 

Sauberkeit/Ordnung 

Konstanz 

Kreativität 

 

Aggression 

Depression 

Ängste, Phopien 

Zwänge 

Affektivität 

Empathie 

Selbstwahrnehmung 

Hyperaktivität 

Sexualität 

 Körperlichkeit 

Sucht 

Körpersprache 

Selbststimulation 

Somatische Reaktionen 

 

Erziehung 

Kontakt- und Bindungsfähigkeit 

Kommunikation 

Anpassungsfähigkeit 

Regelbeachtung 

Verbale und körperliche Verlet-

zungsbereitschaft 

Selbst- und Fremdgefährdung 

Sprachentwicklung 

Grundintelligenz 
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Resümeé 
 

Rückblickend auf die Erfahrungen von zwei Jahren Jugendsozialarbeit an Berliner 
Förderzentren und einem Jahr programminterne Tandem-Fortbildung lassen sich 
drei Aussagen treffen: 

ERSTENS: Die programminterne Tandem-Fortbildung unt erstützt die Ent-
wicklung der Kooperation an jeder einzelnen Schule.  

Das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ hat seit seiner Initiierung 
das Modell der Tandem-Fortbildung zum integralen Bestandteil gemacht. Die ge-
meinsame Fortbildung der „neuen“ Kooperationspartner, der Lehrer/innen und der 
Sozialpädagogen/innen, soll die Etablierung und Entwicklung von Jugendsozialar-
beit an Berliner Schulen unterstützen und eine Idee von „gemeinsam Schule ma-
chen“ provozieren. 

Ausgehend von den positiven Erfahrungen der Tandem-Fortbildung an den 
Hauptschulen wurde die Struktur der Fortbildung – die Durchführungen eines regi-
onalisierten Erfahrungsaustausches und die Durchführung überregionaler Fach-
veranstaltungen – auf die Tandems an den Förderzentren übertragen. Bei der 
Umsetzung der Fortbildung hier wurden jedoch etablierte Strukturen (die vier Re-
gionen aus dem NEBS) genutzt und der zeitliche Umfang, aufgrund der halben 
Stellen an den Förderzentren, reduziert.  

Durch die Zusammensetzung der Steuergruppe aus Experten/innen und Prakti-
kern/innen der Schulform und der Jugendsozialarbeit sowie durch die partizipative 
Themengenerierung mit den Tandems vor Ort konnte für das Jahr 2008 eine pro-
gramminterne Fortbildung umgesetzt werden, die – so die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden – sowohl die Interessen der Kooperationspartner/innen an den 
Förderzentren bediente als auch die „Noch-Nicht“-Gelingensbedingungen einer 
kooperativen Arbeitsteilung verdeutlicht. 

Um das Gelingen von Kooperation an den Schulen weiter zu befördern, soll die 
Tandem-Fortbildung im Jahr 2009 zum Einen an dem regionalisierten Erfahrungs-
austausch festhalten. Das „über den eigenen Tellerrand schauen“, der Austausch 
mit den Kollegen/innen sowie die interdisziplinäre Bearbeitung von Fragen und 
Arbeitsansätzen soll zukünftig nicht nur aus Gründen der Gruppengröße aufgeteilt 
in Regionen erfolgen, sondern die gemeldeten Bedarfe und Unterstützungswün-
sche sollen auch regionalisiert bearbeitet werden, d.h. nicht ein Thema wird in al-
len vier Regionen bearbeitet, sondern jede Region wählt sich zur Bearbeitung ein 
eigenes Thema. Zum Anderen kann durch die Unterstützung des SFBB, das per-
spektivisch mit der Organisation und Durchführung schultypübergreifender Fach-
tagungen im Rahmen dieses Programms beauftragt wird, eine andere Form Regi-
onen übergreifender Fachveranstaltungen für die Tandems der Förderzentren 
entwickelt werden. Hierbei sollte der Teilnehmerkreis geöffnet werden: Über die 
Tandems der verschiedenen Schultypen hinaus sollten andere Kooperationspart-
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ner an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule die Veranstaltungen sowohl als Teil-
nehmende bereichern als auch stärker – als bisher – Entscheidungsträger/innen 
auf der Strukturebene als Mitgestalter von Gelingensbedingungen in die Fortbil-
dungsveranstaltungen einbezogen werden. 

 

ZWEITENS: Kooperation von Jugendhilfe und Schule ka nn gelingen, muss 
jedoch nicht. 

Warum Schule und Jugendhilfe miteinander kooperieren sollten, wurde oben deut-
lich gemacht: es ist der moralische Bezug zur Verantwortung gegenüber den 
Schüler/innen: dass diese den positiven Selbstbezug des Selbstwertes zu sich 
herstellen können. Wird dieses, an den psychischen Ressourcen orientiertes Pri-
märziel in den pädagogischen Blick genommen, ist die Basis einer allgemeinen 
Begründung zur kooperativen Arbeitsteilung gegeben, woraus sich eine grund-
sätzliche Bereitschaft dazu einstellen sollte. Damit ist die Frage, wie das inhaltlich 
aussehen soll, noch gar nicht angesprochen; auch hier macht es Sinn, zunächst 
die Basisprämisse ausfindig zu machen. In einem einfachen Zusammenhang lässt 
sich dies inhaltlich, d.h. an Prozessen orientiert, dann skizzieren, wenn in Struktu-
ren gedacht wird. Es gibt unterschiedliche Ebenen von kooperativer Arbeitsteilung; 
diese müssen zunächst konkret festgelegt werden. Wenn die pädagogisch bzw. 
sozialpädagogisch Handelnden keinem infiniten Regress, keiner unendlichen 
Wiederholung ausgesetzt, nicht immer wieder in Aushandlungsprozesse unterein-
ander um Grundsätzlichkeiten verstrickt werden sollen, bedarf es einer Struktur, 
welche die Grenzen und Möglichkeiten von kooperativer Arbeitsteilung regelt. So 
lässt sich die Tandemarbeit nur dann effektiv umsetzen, wenn klar ist, was inner-
halb derselben machbar ist. Tandemarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen 
setzt z.B. voraus, dass eine grundlegende Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, 
dass eigene Räumlichkeiten für die Sozialarbeiter/innen vorhanden sind, dass ge-
regelte Sprechzeiten eingerichtet werden, damit Termine zum Austausch jenseits 
der Klassenzimmer verabredet werden können. Weiterhin bedeutet kooperative 
Arbeitsteilung z.B., dass das Erkennen und Einhalten formaler Grenzen zu ande-
ren Hilfeeinheiten der Jugendhilfe vermittelt und unterstützt wird. Dazu bedarf es 
einer weiteren Kooperationsebene. Schulleitung, Koordination des freien Trägers 
der Jugendhilfe und zuständige Fachkraft des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
müssen sich darüber verständigen, wo die Zuständigkeit der Schulsozialarbeit ihre 
Grenzen finden muss. Die Schulleitung fördert die Schulsozialarbeit z.B. dadurch, 
dass gemeinsam eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet und abgeschlossen 
wird, dass Schulsozialarbeit mit in das Schulprofil integriert wird, dass die Teil-
nahme an den Schulgremien gesichert ist, dass Schulhilfekonferenzen grundsätz-
lich gemeinsam vor und nachbereitet werden, dass das schulinterne Sanktionsar-
senal (Tadel, Verweise etc.) nicht ohne Rücksprache mit den Schulsozialarbei-
ter/innen angedacht, bzw. angewendet wird, dass Projekte der öffentlichen Ju-
gendhilfe nicht ohne Rücksprache in Bezug auf Ergänzung und Unterstützung in-
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tegriert werden, Schlichtungsverfahren für Konfliktfälle erarbeitet werden  usw.  
Die freien Träger sollten dafür Sorge tragen, dass die Aufgaben der Kooperations-
lehrer/innen und der Schulsozialarbeiter/innen in der Kooperationsvereinbarung 
zwischen Träger und Schule geregelt sind, die Unterstützung bei der Konzepter-
stellung und -fortschreibung gesichert ist, die Schulsozialarbeiter/innen sorgfältig 
auf ihr Aufgabengebiet vorbereitet werden, dass fachliche Beratung und Unter-
stützung, insbesondere im Konfliktfall gesichert ist, Supervision als integraler Be-
standteil gilt und Fortbildungen gefördert werden. Gleichzeitig muss auf der Ko-
operationsebene Schule und freie Träger dafür Sorge getragen werden, dass die 
Bedingungen zur Umsetzung der Tandemarbeit stimmen; dazu ist es notwendig, 
zeitliche Kooperationsressourcen für die Tandemlehrer/innen bereit zu stellen. Der 
öffentliche Träger der Jugendhilfe, das Jugendamt, muss dafür Sorge tragen, dass 
die Grenzen von Schulsozialarbeit herausgearbeitet und transparent gemacht 
werden; nur so lassen sich die aus der Unkenntnis heraus herangetragenen, ü-
berzogenen Erwartungen von Seiten der Lehrer/innen an die Sozialarbeiter/innen 
sinnvoll auf das in diesem Kooperationskontext „Machbare“, ohne interne Konflikt-
bildung, reduzieren. 

Mit der Sicherung der Bereitstellung der zeitlichen Kooperationsressourcen der 
Lehrer/innen, wird dann wiederum eine neue Kooperationsebene betreten. Schul-
leitung muss sich mit der Schulaufsicht verständigen, dass diese Ressourcen für 
die Lehrer/innen mobilisiert werden müssen. Damit ist die Kooperationsebene 
Schulaufsicht und Jugendamtsleitung geschaffen. 

Dieser Schnelldurchgang durch die Wie-Frage, sollte noch einmal verdeutlichen, 
wie komplex die Kooperation Schule Jugendhilfe ist; solange jedoch nicht gesi-
chert ist, dass die oben genannten Kooperationsebenen tatsächlich, und das heißt  
konstruktiv unterstützend und informierend, den an sie gestellten Arbeitsauftrag 
umsetzen, solange werden die Tandems als einsame Akteure agieren. Das Er-
gebnis von Workshop 1 steht im Bezugsrahmen der hier nur umrissenen Wie-
Frage; es verdeutlicht noch einmal sehr konkret, wie sehr die Gelingensbedingun-
gen unter anderem an Strukturgebung, hinsichtlich der Kooperationsebenen, ge-
koppelt sind. Für die am Anfang dieser Bemerkungen stehende Frage, was für 
eine Basisprämisse die Wie-Frage beinhalten muss, kann es dem entsprechend 
zunächst nur eine Antwort geben: nur rational motivierte, kumulativ sich entwi-
ckelnde Strukturbildung, kann dazu beitragen, die Gelingensbedingungen von ko-
operativer Arbeitsteilung zu befördern. An dieser Stelle macht es Sinn, einen kur-
zen Ausflug in die Wissenschaftstheorie vorzunehmen: dort gibt es den Begriff 
„Inkrementalismus“. Für das vorliegende Fazit werde ich ihn in zwei unterschiedli-
che Bedeutungszusammenhänge einlassen; einen negativen und einen positiven. 
Negativ bedeutet Inkrementalismus, dass sich die Akteure ohne Strukturbildung, 
die im Kontext kooperativer Arbeitsteilung der oben dargestellten Ebenen steht, 
schon irgendwie „durchwursteln“, dass sie in der pädagogischen Praxis vor Ort, an 
der Schule, schon irgendwie zusammen arbeiten, wenn es sein muss.  Positiv be-
trachtet bedeutet Inkrementalismus, dass Strukturen gebildet werden, welche die 



 42 
 

 

Bedingungen der Möglichkeit zur kooperativen Arbeitsteilung schaffen. Hierbei 
kann es nicht darum gehen, dass von Anfang an alles funktioniert, dass die Struk-
turbildung perfekt ist. Deutlich soll an dieser Stelle sein, dass es sich um eine 
Schritt für Schritt Entwicklung handelt; es geht nicht um perfekte, rationale Ent-
scheidungen bei der Strukturbildung, da auf Grund von verschieden gelagerten 
Veränderungen in der Zusammenarbeit der Institutionen Schule Jugendhilfe im-
mer eine strukturierte Offenheit bewahrt werden muss. Strukturen müssen grund-
sätzlich offen und daher veränderbar sein. Damit ist klar, dass rational motivierte 
Strukturbildung inkrementalistisch d.h., in den Kontext einer Schritt für Schritt Ent-
wicklung eingelassen ist. Es macht Sinn, den Kooperationsebenen Verantwortun-
gen im oben genannten Zusammenhang zuzuschreiben, damit kooperative Ar-
beitsteilung vor Ort, an der Schule mit den Schüler/innen, kein „durchwursteln“ 
wird bzw. bleibt! 

Die Basisprämisse der Wie-Frage ist, wie könnte es anders sein, getragen von der  
moralisch motivierten Basisprämisse der Warum-Frage: Es gilt den positiven 
Selbstbezug der Wertschätzung der Schüler/innen zu befördern. Unter Berück-
sichtigung der Basisprämisse der Wie-Frage, stellt sich jedoch abschließend den-
noch eine gewichtige Frage: Wird mit einer eingeschränkten bzw. inneren Nichtbe-
reitschaft zur kooperativen Arbeitsteilung jeder einzeln sich engagierende bzw. 
sich (ab)arbeitende Akteur der Schulsozialarbeit nicht auch im positiven Selbstbe-
zug der Wertschätzung erschüttert? 

Insofern macht es Sinn, den Begriff der kooperativen Arbeitsteilung vom Stand-
punkt einer moralisch, sowie rational motivierten Gesamtverantwortung gegenüber 
allen Betroffenen und Beteiligten Akteuren der Schulsozialarbeit aus zu beleuch-
ten. 

 

DRITTENS: Die Besonderheiten der Berliner Förderzen tren und Besonder-
heiten die Schüler/innen mit sonderpädagogischen Fö rderbedarf müssen in 
den Ansätzen der Jugendsozialarbeit an diesen Schulen  und auch in der be-
gleitenden Fortbildung berücksichtigt werden. 

 

Auf die Besonderheiten der Schüler/innen mit Förderbedarf an den Berliner För-
derzentren ist bereits in der Dokumentation des Workshops 4 hingewiesen wor-
den. Hier ist nun heraus zu arbeiten, was denn das Besondere in der Fortbildung 
und der strukturellen Konzeption der kooperativen Zusammenarbeit sein kann. 

Schüler/innen mit Förderbedarf sind immer Schüler/innen mit erheblichen Beein-
trächtigungen, die organischer Natur sein, die die Kognition betreffen oder im so-
zialen Bereich, im Verhalten liegen können. Nicht selten bestehen Mehrfachbehin-
derungen. Häufig  ist  das familiäre Umfeld bildungsfern und bedarf nicht nur in 
Erziehungsfragen einer Unterstützung. Auch wenn die entsprechenden Schulab-
schlüsse erreicht werden sollten, besteht nur eine geringe Chance auf einen Aus-
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bildungsplatz und eine berufliche Perspektive und die damit verbundene finanziel-
le Absicherung für eine selbständige Lebensführung. Eine Vorstellung von dieser 
schwierigen Situation ist bei den Betroffenen in der Regel vorhanden und führt zu 
einem kaum entwickelten Selbstwertgefühl und zu mangelnder Anstrengungsbe-
reitschaft speziell in der Schule. Dass sich Muster aggressiven, verweigernden 
oder  vermeidenden Verhaltens, der  Selbstüberschätzung oder depressive Dispo-
sitionen entwickeln, scheint wenig verwunderlich. Wie kann sich bei dieser Aus-
gangslage  bei den Betroffenen Selbstbewusstsein basierend auf Solidarität und 
Anerkennung entwickeln und daraus so etwas wie eine Schullaufbahn- und Le-
bensplanung erwachsen? 

Die Entwicklung kann vor allem dadurch initiiert werden, dass dieser Personen-
kreis in den Prozess der Solidarität und Anerkennung eingeschlossen wird. Akzep-
tanz und Anerkennung einer Person schließt aber vor allem Akzeptanz der Beein-
trächtigung ein. Nicht Ausgrenzung und Absonderung ist dann der Weg, sondern 
Stützung im erforderlichen Umfang. Stützen kann dabei durchaus wörtlich ge-
nommen werden, im Sinne von „unter die Arme greifen“ und auf ein Ziel hinführen. 

So versteht sich ein speziell ausgerichtetes Konzept der begleitenden erzieheri-
schen Förderung, das im Kern beinhaltet, die schwierigen Schüler/innen dahinge-
hend zu befähigen, sich zu Leistungen anzuspornen und realistische Ziele für den 
Übergang in Beschäftigung und Beruf zu formulieren. So können die Jungendli-
chen einen gangbaren Weg einschlagen, der sie zur Entfaltung ihrer Potentiale 
und größerer Selbständigkeit führen kann. Dieser Weg bleibt schmal und steinig. 
Rückschläge sind jederzeit möglich. Jeder Jugendliche muss diesen Weg für sich 
beschreiten, und die mögliche Entwicklung ist wie die begleitende Förderung im-
mer eine spezielle und individuelle. 

Aus dem beschriebenen Dilemma zwischen Beschränktheit durch Behinderung 
und Entfaltungsnotwendigkeit für gesellschaftliche Teilhabe ergibt sich das Be-
sondere der Arbeit mit diesen Schülern: Es besteht darin, aufsuchend und eng 
führend, fordernd und fördernd in einem Netzwerk aus schulischen und außer-
schulischen Maßnahmen Entwicklungsschritte zu initiieren. Dies ist ein oft zäher, 
nicht rückschrittfreier, sprunghafter Prozess, der alle an der Erziehung Beteiligten 
zur Zusammenarbeit zwingt, soll er erfolgreich zu Ende geführt werden. Nur so 
kann das Ziel eines Schulabschlusses und in Folge der Übergang in Ausbildung 
und Beruf ermöglicht werden. 

Das genannte Dilemma muss aber auch dazu führen, dass eine Kernvorstellung 
sozialpädagogischer Arbeit, dass Jugendliche die Fähigkeit zu einer selbstständi-
gen Interessenbekundung und Lebenswegfindung besitzen, für diese Jugendli-
chen nur mit Einschränkungen zutrifft. Der Begriff Hilfe zur Selbsthilfe fasst die 
Aufgabe im Ansatz. Man kann dabei auch das Bild von einem wenig gewarteten  
Fahrzeug vor Augen haben, bei dem ein wiederholtes Ankurbeln des Motors durch 
eine „Initialzündung“ schließlich zum Laufen führt, einige Versuche aber auch er-
fahrungsgemäß „verpuffen“. 
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Andererseits ist ein zentraler Punkt sonderpädagogischer schulischer Arbeit mit 
diesen Jugendlichen neu zu denken, nämlich das „Behüten“ im Schutzraum Schu-
le. Hauptaufgabe der Schule kann nicht das Beschützen sein, zumal sich die 
Schüler/innen inklusiv in der Gesellschaft bewegen sollen. Schule muss auf das 
Leben außerhalb dieser Einrichtung vorbereiten. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, die Fortbildungsthemen und 
Inhalte diesen spezifischen Bedingungen anzupassen. Auch der Begriff der Ko-
operation erhält in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung: Es muss 
nicht nur ein Nebeneinander von Schul- und Sozialpädagogik überwunden und in 
ein Miteinander verwandelt werden, vielmehr ist ein spezielles Bündel von Stütz-
maßnahmen für jeden einzelnen dieser Jugendlichen zu schnüren, dessen Wirk-
samkeit im Tandem-Team überprüft werden muss. Die Art der führenden Beglei-
tung im Netzwerk ist hinsichtlich der Engmaschigkeit und der fordernden Nähe für 
jeden Schüler individuell und entwicklungsbezogen festzulegen. Nicht Fülle und 
Vielfalt der Maßnahmen sind entscheidend, sondern Zielgerichtetheit und Qualität. 
Pädagogen/innen und Sozialpädagogen/innen müssen im Sinne eines zielorien-
tierten Case-Management zwingend zusammenarbeiten. Unter diesem Gesichts-
punkt muss Schulpädagogik selbst sozialpädagogischer werden, Schulsozialarbei-
ter müssen lernen, schulpädagogisch zu denken (siehe Dokumentation Workshop 
2). 

Für diesen für den Erfolg des Projektes notwendigen Prozess sind die Erfahrun-
gen aus der praktischen Arbeit mit schwierigen Schülern aus Förderzentren zu-
sammenzutragen, Probleme zu benennen und auf der Grundlage wissenschaftli-
cher Informationen Lösungen anzubieten, die wiederum ihrerseits in der Praxis 
überprüft werden müssen. Damit ist begonnen worden. Der Prozess kann aus vie-
lerlei Gründen scheitern, vor allem aber dann, wenn jenseits der Ressourcenfrage 
die Frage der Maßnahmequalität bezogen auf den zu fördernden Schüler im Agie-
ren beider Professionen verloren geht. Hier bietet die Tandemkonstruktion zwar 
nicht die Gewissheit, aber ein hohes Maß an Sicherheit, dass die Chance genutzt 
wird, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen. Gelingt das Projekt, 
können Erfahrungen gesammelt werden und Konzepte entstehen, die für die Ent-
wicklung schwieriger Jugendlicher besonders im Rahmen einer inklusiven Schul-
landschaft von großer Bedeutung sein können. Insofern ergibt sich die Chance, 
mit den Ergebnissen dieser Arbeit auch für andere Schulformen  eine neue Quali-
tät kooperativer Arbeit zu entwickeln. 

Bezug nehmend auf den Titel der Veranstaltung „Yes, we can!“, bleibt hier festzu-
halten: Ja, wir können; aber wir könnten noch mehr! 


